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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Wahlen

Kantonale Ersatzwahlen

Im Kanton Nidwalden war der frei gewordene Sitz des in den Ständerat gewählten Paul
Niederberger (cvp) neu zu besetzen. Die CVP nominierte Heinz Keller für die Wahl.
Konkurrenz erwuchs ihm durch Ueli Amstad (svp). Die SVP machte mit Blick auf ihre 10-
köpfige Vertretung im Landrat (von insgesamt 60 Sitzen) Anspruch auf einen Sitz in der
Regierung geltend, die bisher aus 3 CVP, 3 FDP und 1 GP bestand. Trotzdem galt Keller
(cvp) als Favorit für die Wahl. Im ersten Wahlgang holte jedoch Amstad (svp) 562
Stimmen mehr als Keller (cvp). Er verpasste das absolute Mehr nur sehr knapp. Nach
dem Misserfolg im ersten Wahlgang trat die CVP im zweiten Wahlgang mit einem neuen
Kandidaten an: Martin Ambauen, Landwirt und Präsident des Zentralschweizerischen
Bauernverbandes. Dieser Kandidat sollte die ländliche Bevölkerung ansprechen. Beim
zweiten Wahlgang konnte sich dennoch der SVP-Kandidat Amstad deutlich
durchsetzen. Er lag in allen Gemeinden vor Ambauen und erhielt fast 3000 Stimmen
mehr als dieser. Die Wahlbeteiligung war im zweiten Wahlgang auf 53,8% angestiegen.
Offenbar wurde der Anspruch der SVP auf Regierungsvertretung von der Bevölkerung
anerkannt. Die SVP konnte erstmals in die Nidwaldner Regierung einziehen, während
die CVP einen ihrer drei Sitze verlor. 1

WAHLEN
DATUM: 13.04.2008
SABINE HOHL

Eidgenössische Wahlen

Bei den Ständeratswahlen im Oktober ging es um die Besetzung von 41 Sitzen. Ihre
Ständeratssitze bereits besetzt hatten die Kantone Zug mit Peter Bieri (cvp) und Rolf
Schweiger (fdp) sowie Appenzell Innerrhoden mit Ivo Bischofberger (cvp). Zu einer
stillen Wahl kam es in Obwalden (Hans Hess, fdp) und in Nidwalden (Paul Niederberger,
cvp). In Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Uri hatten die bisherigen Ständeräte keine
Herausforderer und wurden problemlos gewählt. Unverändert blieb die
Ständeratsvertretung auch in den Kantonen Schwyz, Graubünden, Schaffhausen,
Solothurn und Thurgau. 2

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL

Für die kleine Kammer fanden Wahlen für insgesamt 43 Sitze statt. Die Landsgemeinde
des Kantons Appenzell Innerrhoden hatte Ivo Bischofberger (cvp) bereits im Frühling im
Amt bestätigt. Konkurrenzlos und in stiller Wahl wieder für den Ständeratssitz bestellt
wurde Paul Niederberger (cvp) in Nidwalden und auch der designierte
Ständeratspräsident Hans Altherr (fdp, AR) wurde ohne Gegenkandidat gewählt. Der
Angriff der SVP und die Kandidaturen zahlreicher Kleinstparteien, welche die
medienwirksamen Personenwahlen für die kleine Kammer als Mobilisierungsinstrument
für die Nationalratswahlen nutzten, führten in den meisten anderen Kantonen jedoch
zu stark umkämpften Wahlen. Der verstärkte Wettbewerb resultierte in nicht weniger
als 13 zweiten Wahlgängen in den Kantonen AG, BE, LU, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD,
VS und ZH. Da sich in Luzern und im Wallis die Konkurrenz jeweils zurückzog, waren die
zweiten Wahlgänge dort allerdings obsolet geworden. Noch nie waren derart viele
zweite Umgänge nötig. Früher waren in den meisten Kantonen die Gewinner jeweils
häufig schon vor den Wahlen absehbar. Kam es 2003 noch lediglich vereinzelt zu
zweiten Wahlgängen, zeigte sich 2007 eine deutlich steigende Tendenz. Vor vier Jahren
kam es bereits in acht Kantonen (FR, LU, NE, SG, TI, VD, VS, ZH) zu zweiten Wahlgängen,
die allerdings in Luzern, Wallis und Freiburg in stiller Wahl erfolgten. Die Anzahl nötiger
zweite Wahlgänge bei den letzten neun ordentlichen Ständeratswahlen ergibt sich wie
folgt: 2007: 8; 2003: 6; 1999: 9; 1995: 8; 1991: 7; 1987: 6; 1983: 4; 1979: 4; 1975: 2. 3

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Nidwalden kam es zu einer stillen Wahl. Da einzig der Bisherige Paul
Niederberger (cvp) gemeldet war, wurde er still bestätigt. 4

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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Anlässlich der eidgenössischen Wahlen traten 26 Nationalrätinnen und Nationalräte
und 11 Ständerätinnen und Ständeräte nicht mehr an. Die Zahl verringerte sich damit
im Vergleich zu 2011, als im Nationalrat 38 und im Ständerat 12 Rücktritte zu
verzeichnen waren. In der grossen Kammer musste die SVP die meisten Nachfolger
finden, da sich neun ihrer Vertreterinnen und Vertreter nicht mehr zur Wahl stellten.
Bei der SP waren es fünf, bei der FDP und den Grünen vier und bei der CVP drei
Nationalratsmitglieder, die ersetzt werden mussten. Von der BDP legte nur der Bündner
Nationalrat Hansjörg Hassler sein Amt nieder, während bei der GLP alle Bisherigen
erneut kandidierten. In der kleinen Kammer musste die CVP vier und die FDP fünf
Abgänge verkraften. Bei den Christdemokraten betraf dies die Ständeräte Peter Bieri
(Zug), René Imoberdorf (Wallis), Paul Niederberger (Nidwalden) und Urs Schwaller
(Freiburg); bei den Freisinnigen Hans Altherr (Appenzell Ausserrhoden), Christine
Egerszegi (Aargau), Felix Gutzwiller (Zürich), Hans Hess (Obwalden) und Georges Theiler
(Luzern). Die Grünliberalen waren mit der schwierigen Situation konfrontiert, dass ihre
einzigen beiden Ständeratsmitglieder – Verena Diener (Zürich) und Markus Stadler (Uri)
– gleich beide den Rücktritt bekanntgaben.

WAHLEN
DATUM: 17.10.2015
ANDREA DENZ

Im Kanton Nidwalden musste bei den Ständeratswahlen ein Nachfolger für den
zurückgetretenen CVP-Vertreter Paul Niederberger gefunden werden. Der Kanton war
seit Anbeginn des Bundesstaates eine Bastion der Christdemokraten. Der Verlust des
Nationalratssitzes anlässlich der Wahlen 1995 stellte für die Partei aber eine Zäsur dar.
Nun war indes auch noch der Sitz im «Stöckli» gefährdet. Diesen Verlust zu verhindern
versuchte die CVP mit Kantonalpräsidentin Therese Rotzer. Sie war erst vor zwei Jahren
in die Parteipolitik eingestiegen und sass zudem erst seit einem Jahr im kantonalen
Parlament. Die Freisinnigen griffen den Sitz an und präsentierten ihrerseits mit Hans
Wicki einen erfahrenen und profilierten Regierungsrat. Der Nidwaldner Baudirektor
sollte für die FDP den historischen Einzug in die kleine Kammer bewerkstelligen. Als
krasser Aussenseiter kandidierte zudem der selbsternannte «Wieder- und Querdenker»
Sepp Käslin aus Wolfenschiessen.
Die Medien gingen von einem eher engen Rennen zwischen den beiden bürgerlichen
Kandidaten aus. Therese Rotzers mangelnde politische Erfahrung wurde aber als klares
Handicap aufgefasst, welches ihre Aufgabe nicht einfach machen würde. Wicki galt
hingegen als bestens vernetzt in Wirtschaftskreisen, nicht zuletzt, weil er die
einflussreiche Industrie- und Handelskammer der Zentralschweiz präsidierte. Auch
politisch galt die CVP-Kandidatin als etwas weniger klar fassbar. Im Wahlkampf
profilierten sich aber sowohl Rotzer als auch Wicki mit stramm bürgerlichen Positionen,
wie dies in einem konservativen, ländlichen Kanton wie Nidwalden zu erwarten war. Von
den linken Parteien im Kanton – der SP und den Grünen – gab es dementsprechend für
beide keinen offiziellen Support. Zwischen der FDP und der SVP war zunächst von einer
gegenseitigen Unterstützung der National- und Ständeratskandidaten zu lesen. Am Ende
beschloss die SVP aber Stimmfreigabe und brach ebenfalls weder für die Anwärterin
noch für den Anwärter eine Lanze. 

Mit dem Wahlsonntag nahm dann die Ära der CVP-Dominanz im Kanton Nidwalden
definitiv ihr Ende. FDP-Mann Hans Wicki übersprang das absolute Mehr von 8'911
Stimmen und durfte sich am Ende über 9'249 Nidwaldner Stimmen freuen. CVP-
Kandidatin Therese Rotzer musste sich mit 7'238 Stimmen geschlagen geben. Der
parteilose Sepp Käslin konnte 499 Stimmen auf sich vereinen. Somit gelang den
Nidwaldner Freisinnigen nach 167 Jahren der historische, weil erstmalige Einzug in den
Ständerat. 5

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ

Landesverteidigung
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Militärorganisation

Eine von beiden Räten überwiesene Motion Niederberger (cvp, NW), fordert, dass der
Bundesrat die Stelle eines Truppenombudsmanns schaffen soll. Der Motionär sieht in
Ombudsstellen ein modernes Führungsinstrument unserer Gesellschaft, welches sich
schon mehrfach bewährt habe. Zudem wurde in diesem Vorstoss die Chance gesehen,
den Ruf der Armee zu verbessern. Der Bundesrat stellte sich gegen die Motion, da diese
Frage erst innerhalb des umfassenderen Prozesses der Militärgesetzrevision
aufgegriffen werden soll und in der Institution der Dienstbeschwerde bereits ein Mittel
zur Unmutsäusserung bereit stehe. Die Motion war 2011 vom Ständerat bereits
überwiesen worden. Der Nationalrat, welcher sich Ende 2011 mit dem Geschäft befasst
hatte, unterstützte das Vorhaben, fügte allerdings eine Änderung an: Der militärische
Rang des Ombudsmanns sollte nicht vorgegeben werden. Mit dieser moderaten
Änderung wurde die Motion angenommen und damit zurück an den Ständerat geschickt
wo sie akzeptiert und im Februar 2012 an den Bundesrat überwiesen wurde. 6

MOTION
DATUM: 29.02.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im August verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Zuständigkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes
(ZNDG). Im Hinblick auf eine mögliche Lücke bezüglich des Zugriffs auf die Datenbank
ISAS, ortete der Bundesrat Handlungsbedarf. ISAS beinhaltet sicherheitspolitisch
bedeutsame Auslanddaten, war als Pilotprojekt angedacht und 2012 verlängert worden.
Die Änderung des ZNDG ist eine vorsorgliche gesetzliche Grundlage, damit das
Datenbearbeitungssystem ISAS lückenlos weiterbetrieben werden kann. Bis anhin
stützte sich die Datenbearbeitung durch ISAS auf Verordnungsrecht. Nach einer positiv
bewerteten Testphase sollten die entsprechenden Regelungen fortan auf Gesetzesstufe
verankert werden. Die Struktur des ZNDG musste dahingehend angepasst werden. Mit
der Schaffung der gesetzlichen Grundlage für ISAS sollen vor allem grundsätzliche
Aspekte um den Zweck, den Inhalt und die Struktur des Informationssystems,
Zugriffsrechte sowie Regelungen über die Weitergabe von sensiblen Personendaten an
in- und ausländische Behörden geregelt werden. Der Ständerat befasste sich Anfang
Dezember mit der Vorlage. Einziger Diskussionspunkt war eine Norm über die
Archivierungspflicht von Unterlagen. Diese im Archivierungsgesetz ausgeführte Maxime
wurde vom Bundesrat unterminiert, als er auf Verordnungsstufe beschlossen hatte,
Daten von ausländischen Diensten zu vernichten, statt zu archivieren. Die
Geschäftsprüfungsdelegation hatte dies moniert und zuhanden der SiK des Ständerates
interveniert. Auf Antrag der Kommission sollte der Ständerat eine diesbezügliche
Regelung erlassen. Der Vorschlag der GPDel wurde von der SiK mit einer
entscheidenden Änderung aufgenommen. Auf Antrag von Paul Niederberger (cvp, NW)
muss der Bundesrat über die Verlängerung der Schutzfrist für die Einsicht in
Geheimdienstdokumente befinden und nicht der zuständige Geheimdienst. Bundesrat
Maurer gab zu bedenken, es sei umständlich „jede Historikeranfrage“ der Regierung
unterbreiten zu müssen, wehrte sich jedoch nicht gegen den Vorschlag. In der
Gesamtabstimmung wurde das Geschäft einstimmig dem Nationalrat überwiesen.
Dieser wird es 2014 behandeln. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Weiterentwicklung der Armee (WEA) wurde in der Frühjahrssession 2015 im
Parlament erstmals beraten. Als Erstrat wandte sich der Ständerat dieser mit Spannung
erwarteten Debatte zu. Der Bundesrat hatte seine Botschaft im Vorjahr vorgelegt, über
viele Bereiche – das war bereits vor der parlamentarischen Beratung klar geworden –
sollte jedoch intensiv diskutiert werden. Gerade der Bestand der Armee und die ihr zur
Verfügung gestellten Finanzen waren wichtige, aber auch umstrittene Themen in dieser
Armeereform. Zu behandeln waren das Bundesgesetz über die Armee und die
Militärverwaltung (Militärgesetz, MG), die Verordnung der Bundesversammlung über die
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO), das Bundesgesetz über die
militärischen Informationssyteme (MIG) sowie die Verordnung der Bundesversammlung
über die Verwaltung der Armee (VBVA). Im Laufe der Beratungen wurde die
Finanzierung der Armee auf Initiative des Nationalrates in einem Zahlungsrahmen der
Armee geregelt.

Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung

Das Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG), das im
Zuge dieser grösseren Armeereform WEA grundlegend überarbeitet werden sollte,
stand am Anfang der parlamentarischen Beratungen. In der Vorlage des Bundesrates

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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zeichnete sich das neue MG durch eine präzisere Umschreibung der Kernaufgaben der
Armee aus. Sie blieben in den Grundzügen jedoch unverändert und umfassten nach wie
vor die Verteidigung, die Unterstützung der zivilen Behörden und die
Friedensförderung. Diverse Massnahmen sollten jedoch den Waffenmissbrauch
eindämmen. Neu sollte, wie in einer früheren Motion Niederberger (cvp, NW, Mo.
11.3082) gefordert, eine Ombudsstelle innerhalb des VBS etabliert werden. Der gesamte
Einsatzbereich, der aus Unterstützungsleistungen ziviler Behörden besteht, sollte
formell-gesetzliche Grundlagen erhalten. Der Bundesrat strebte mit der Revision auch
kleinere Kompetenzverlagerungen an. So sollten beispielsweise kleinere,
„unproblematische” Assistenzdiensteinsätze im In- aber auch im Ausland direkt durch
den Bundesrat bewilligt werden können. Zudem erhielt auch das Milizprinzip eine
verbriefte Umschreibung auf Gesetzesstufe.

In der Frühjahrssession 2016 befasste sich der Ständerat erstmals mit der Vorlage.
Eintreten war im Grunde unbestritten, das gab auch Kommissionssprecher Kuprecht
(svp, SZ) eingangs der Debatte zu Protokoll. Mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung
hatte die ständerätliche SiK Eintreten empfohlen. Die Revision des MG hatte sich in der
Kommission jedoch als echte Knacknuss erwiesen: Rund 50 Anträge galt es nun im
Ständerat diesbezüglich zu behandeln. Ein Grundsatzentscheid war dabei – und hier
schlug die kleine Kammer einen ganz anderen Weg ein, als der Bundesrat vorgesehen
hatte –, dass die Organisation der Armee nicht im MG geregelt, sondern weiterhin auf
Verordnungsstufe gehandhabt werden sollte. Auch dieser Antrag war in der SiK-SR
deutlich gefasst worden (9 zu 4 Stimmen). Weitere markante Anpassungen hatte die SiK
bezüglich Dauer der Rekrutenschule beschlossen, die kürzer werden und neu 18
Wochen dauern sollte (vorher 21 Wochen). Diese sollte von allen AdA vollständig
absolviert werden, zudem sollte jeder militärische Grad abverdient werden. Hierbei
zeigte sich die Kommission mit dem Vorschlag des Bundesrates einverstanden. Ein in
der Kommission diskutierter Vorschlag einer weiteren Verkürzung der RS auf 15 Wochen
war deutlich verworfen worden. Kleinere Anpassungen durch die Kommission betrafen
Modalitäten um den Verbleib in der Armee nach Erfüllung der Dienstpflicht sowie in
Besoldungsfragen. 
Die Fraktionssprecher zeigten sich gegenüber der WEA und auch dem MG positiv
gestimmt. Auch seitens der SP wurde Bereitschaft signalisiert, die WEA mitzutragen.
Einzig die Grünen äusserten Bedenken. Luc Recordon (gp, VD) fand, die Reform gehe in
eine falsche Richtung, weil eine klassische, kriegerische Bedrohung mit Angriffs- oder
Invasionsszenarien unwahrscheinlich sei. Seine Skepsis untermauerte er mit einem
Nichteintretensantrag, der jedoch mit 35 zu 3 Stimmen deutlich abgelehnt wurde. 
Die etwas später in der Session folgende Detailberatung entpuppte sich als langwierig.
Zwar blieben von den ursprünglich circa 50 Anträgen nur noch gut zwei Drittel übrig,
um diese wurde jedoch intensiv gerungen. Nicht selten standen sich dabei Mehrheits-
und Minderheitsanträge gegenüber. In vielen Fällen handelte es sich dabei aber um
marginale Änderungen oder redaktionelle Anpassungen.

Nachfolgend seien einige wichtige Entscheide des Ständerates festgehalten. Gerade
auch der erste Artikel des neuen MG sorgte für viel Diskussionsbedarf. Nicht nur in der
Kommission, sondern auch im Plenum drehte sich die Debatte zuerst einige Zeit um
den Zweckartikel, also den eigentlichen Auftrag an die Armee, wie er aus der
Bundesverfassung erwächst. Im Ständerat ringte man sich schliesslich zu einer Version
durch, die derjenigen des Bundesrates glich, jedoch die Prioritäten etwas anders
setzte. Das schlug sich dergestalt nieder, dass die Unterstützung der zivilen Behörden
im Inland mit Signalwirkung prioritär behandelt wurde, indem sie früher im
Gesetzestext angeführt wurde. Dem gegenüber „rutschte“ die Bestimmung über die
Beiträge zur Friedensförderung im Ausland etwas nach hinten. 
Neu eingeführt wurde die Möglichkeit von Ausbildungsgutschriften, finanzielle Beiträge
also, die AdA, welche eine Kaderschule der Armee abgeschlossen haben, beantragen
und für zivile Ausbildungen einsetzen können. Damit setzte die kleine Kammer ein
Zeichen im Sinne der besseren Vereinbarkeit von Armeelaufbahn und privater, ziviler
Aus- und Weiterbildung. Wiederholungskurse sollen drei Wochen dauern, so sah es der
Bundesrat in seinem Entwurf vor. Diesem Antrag folgten die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter und fügten eine wichtige Präzisierung an: Wie bereits mehrfach zur Debatte
gestanden hatte, wurde nun dem Bundesrat die Möglichkeit übertragen, auch kürzere
Wiederholungskurse anzuordnen; sogar tageweise sollen Dienstpflichtige aufgeboten
werden können.
Neu ist zudem eine Bestimmung betreffend die Durchdiener: Armeeangehörige, welche
die gesamte Dienstpflicht ohne Unterbrechung erfüllen, sollen nach Abschluss der
Dienstpflicht noch weitere vier Jahre in der Armee eingeteilt bleiben und bei Bedarf für
Einsätze aufgeboten werden können und so als eine Art „stille Reserve“ betrachtet
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werden, wie es der Kommissionssprecher ausführte. Ausschlaggebend dafür war die
hohe Flexibiliät dieser AdA, da sie keinem Verband zugeteilt und zudem gut ausgebildet
seien.
Die Regelung des Waffeneinsatzes gegen Luftfahrzeuge und deren ausführliche
Präzisierung durch den Ständerat zeigt auf, dass es sich hierbei in der Tat um ein
Militärgesetz handelte und nicht „bloss“ Administratives geregelt werden musste. SiK-
Sprecher Kuprecht (svp, SZ) nannte diesen Bereich „eher heikel“. Wichtig sei die genaue
Regelung im MG, da diese Massnahme bis anhin lediglich auf Verordnungsstufe erfasst
war. Einleitend ging aus der Neufassung klar hervor, dass ein Waffeneinsatz nur als
Ultima Ratio denkbar ist. Verantwortlich dafür bleibt die Vorsteherin oder der
Vorsteher des VBS, wobei der Einsatzbefehl jedoch nach Auffassung des Ständerates
auch an den Befehlshaber der Luftwaffe delegiert werden kann.
Zum Schluss wurden noch Details zur Beschaffung und Ausserdienststellung von
Rüstungsmaterial traktandiert und angepasst. Das Beschaffungsprimat des Bundes
wurde um die Verpflichtung erweitert, dass Armeematerial möglichst aus
schweizerischer Produktion stammen soll und Lieferaufträge unter Berücksichtigung
der Landesgegenden erteilt werden sollen. In Sachen Ausserdienststellung verpflichtete
der Ständerat den Bundesrat, lediglich die Abstossung von Kampfflugzeugen dem
Parlament zu beantragen. Die Regierung wollte zunächst die Liquidation aller
Rüstungsgüter, welche die Bundesversammlung zur Anschaffung genehmigt hatte,
selbiger beantragen. Für die Ausserdienststellung genehmigter Rüstungsgegenstände
müssen neu nur noch die sicherheitspolitischen Kommissionen konsultiert werden.

Ein Antrag von linker Seite, den Bundesrat zu verpflichten, eine Wertecharta für
Armeeangehörige zu erlassen, blieb erfolglos. Damit sollte der Umgang mit allfälliger
Diskriminierung im Dienst aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder
auch der Hautfarbe geregelt werden, wie es Antragstellerin Savary (sp, VD) umschrieb.
Mit Verweis auf das gegenwärtig gültige Dienstreglement, in dem die zentralen Werte
bereits aufgeführt seien und dadurch das Anliegen im Wesentlichen umgesetzt sei,
unterlag der Vorschlag mit 17 zu 25 Stimmen. 
Ebenfalls erfolglos blieb Hans Hess (fdp, OW) mit seinem Einzelantrag auf Verzicht auf
eine Ombudsstelle innerhalb der Armeeorganisation. Dieser wohl etwas überraschende
Versuch einer nachträglichen Korrektur früherer Entscheide – beide Kammern hatten
2011 respektive 2012 der Schaffung einer Ombudsstelle zugestimmt – unterlag auf
Antrag der SiK recht deutlich. Hess argumentierte vergebens mit finanziellen Bedenken
und der Ansicht, dass das Dienstreglement bereits genügend über die Rechte der AdA
aussage.

Wie eingangs erwähnt, wollte die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates die
Organisation der Armee ganz anders als der Bundesrat geregelt wissen. Mit ihrem
Grundsatzentscheid beschloss die SiK, dass an der bisherigen Normstufe festgehalten
werden sollte und die Organisation der Armee auf Verordnungsstufe statuiert werde.
Dahingehend sollten in der Verordnung der Bundesversammlung die Grundsätze über
die Organisation und Gliederung der Armee festgelegt sowie die Truppengattungen, die
Berufsformationen und die Dienstzweige geregelt werden. Dazu gehörte auch der
umstrittene Soll-Bestand der Armee, der aus dem Gesetz herausgelöst werden sollte.
Mit 32 zu 3 Stimmen stellte sich die kleine Kammer in der Gesamtabstimmung hinter
ihre Version des MG.

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Im Laufe der Vorberatungen zur WEA war in der sicherheitspolitischen Kommission des
Ständerates entschieden worden, die Organisation der Armee entgegen der Vorstellung
der Regierung in der gleichnamigen Verordnung der Bundesversammlung über die
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) zu normieren. Der Bundesrat hatte
dies im Rahmen der WEA jedoch im Militärgesetz (MG) vorgesehen. Alle
organisatorischen Fragen wurden vom Ständerat also im Rahmen der Behandlung der
Verordnung angegangen, wenngleich ebendiese Behandlung im Laufe der
Detailberatung zum MG vollzogen wurde. Die zu behandelnden Bereiche umfassten die
Grundsätze der Organisation wie Soll- und Effektivbestand, die Gliederung der Armee,
Militärjustiz und Stäbe des Bundesrates, die Zuständigkeiten des Bundesrates sowie
Zuständigkeiten des VBS, um nur einige zu nennen. Mit diesem Systementscheid, so
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ), werde „dem Bundesrat und dem VBS in
Krisenzeiten die notwendige Flexibilität für eine wirkungsvolle und schlagkräftige
Organisation der Armee“ gegeben. Ein Kerngedanke war auch, dass die Armee – wenn
notwendig – jederzeit und ohne politische Einflüsse verändert werden kann. Gerade
der Armeebestand könnte, würde er ins Gesetz geschrieben, nicht ohne Weiteres
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verändert werden. Ein Referendum zu diesem Zweck sei jedoch in Notsituationen nicht
unbedingt erwünscht, so Kuprecht weiter. Die Kommission hatte die Vorlage einstimmig
zuhanden des Plenums verabschiedet.

Der Verordnungsentwurf der SiK-SR war recht eng an die Artikel angelehnt, welche die
Regierung für das MG vorgesehen hatte. Inhaltlich waren also nur kleinere Änderungen
angedacht, so dass vor allem die Verlagerung auf die niedrigere Normstufe ins Gewicht
fiel. In der Detailberatung zum Kommissionsvorschlag ging es gleich zur Sache.
Zankapfel war der Armeebestand; Kommission und Bundesrat sahen die bereits früher
skizzierte Armee mit 100'000 Dienstleistenden als ausreichend an, mit einem
Minderheitsantrag Föhn (svp, SZ) sollte der Sollbestand jedoch auf 140'000 Militärs
festgelegt werden. Nach Ansicht des Antragsstellers waren die Überlegungen aus dem
Beginn des Jahrzehnts, als die WEA vorbereitet worden war, inzwischen veraltet und er
erklärte, die Sicherheitslage habe sich verschlechtert. Föhn war jedoch auch bereit,
seinen Antrag zurückzuziehen, wenn der Verteidigungsminister aufzuzeigen vermöge,
wie und innert welchen zeitlichen Fristen die Armee aufgestockt werden könne.
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ) musste den Rat ersuchen, den Antrag seines
Fraktionskollegen (und zweiten Schwyzer Standesvertreters) abzulehnen, gerade weil
sich in langwierigen Debatten Regierung und Parlament auf einen Sollbestand von
100'000 Armeeangehörige geeinigt hatten. Das ebenfalls umstrittene Finanzvolumen für
die neue Armee liess auch nicht zu, eine um 40% grössere Armee zu alimentieren. Ins
gleiche Horn blies der Zuger Standesvertreter Eder (fdp, ZG), der sich eine um eine
Milliarde Franken teurere Armee schlicht nicht vorstellen konnte und in den Raum
fragte, wo plötzlich eine politische Mehrheit für diese finanziellen Mehrausgaben
gefunden werden soll. 
Bundesrat Maurer stellte in seinem Votum die Ansichten der Regierung dar und nahm
insbesondere auf die Höhe des Soll-Bestandes Bezug. Er zeigt auf, dass die
Formulierung des Armeebestandes im Gesetz aufgrund der Kritik im Nachgang an die
Reorganisation im Rahmen der Armee XXI beschlossen worden war. Dass die SiK der
kleinen Kammer nun weiterhin auf Verordnungsstufe operieren wollte, störte den
Verteidigungsminister jedoch nicht, er begrüsste die kurzfristigere
Anpassungsfähigkeit. Zur Frage nach der Einsatzfähigkeit äusserte Maurer die Absicht,
nach zehn Tagen 35'000 AdA aufbieten zu können und den Gesamtbestand von 100'000
innert 20 Tagen in Bereitschaft zu versetzen. Zudem seien diese 100'000 AdA wieder
vollständig ausgerüstet, was schliesslich zu einer schlagkräftigeren Armee führe, als sie
es bis anhin gewesen sei. Föhn (svp, SZ) zeigte sich zufrieden mit den Ausführungen,
nahm aber auch einen früher vom Kommissionssprecher gespielten Steilpass an und
wollte die Finanzfrage in einem Postulat wieder vorbringen. Seinen Antrag auf eine
Armee mit 140'000 Armeeangehörigen zog er zurück. So folgte der Ständerat dem
bundesrätlichen Vorschlag.
Für weiteren Diskussionbedarf sorgte die Gliederung der Armee. Im
Regierungsvorschlag zum MG wurde ein Heer vorgesehen, welches zwei mechanisierte
Brigaden und ein Kommando Spezialkräfte umfasste. Die Kommissionsmehrheit wollte
jedoch im Sinne einer gesteigerten Kampffähigkeit eine zusätzliche, dritte
mechanisierte Brigade vorsehen. Ein Vorschlag, welcher der Ratslinken missfiel und mit
entsprechendem Minderheitsantrag im Sinne eines Festhaltens am vorherigen
bundesrätlichen Vorschlag bekämpft wurde. Mit 12 zu 29 Stimmen unterlag die
Minderheit Recordon (gp, VD) jedoch. Ausschlaggebend dürfte auch gewesen sein, dass
eine weitere mechanisierte Brigade nicht budgetwirksam wird, da sie mit bereits
gesprochenen Mitteln gestemmt werden kann. Im Weiteren folgte das Plenum dem
Entwurf seiner SiK mit wenigen Ausnahmen und überwies den Verordnungsentwurf dem
Nationalrat mit 35 zu 3 Stimmen deutlich. Die Gegenstimmen stammten aus dem links-
grünen Lager.

Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee

Die Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee (VBVA) war im
Gegensatz zu den anderen Teilen der WEA unumstritten. Der Ständerat überwies die
Vorlage, in der mehrheitlich lediglich redaktionelle Anpassungen gegenüber der
bundesrätlichen Version vorgenommen wurden, mit 34 zu 3 Stimmen dem Nationalrat.

Bundesgesetz über die militärischen Informationssyteme

Das Bundesgesetz über die militärischen Informationssyteme (MIG) gab im Erstrat, dem
Ständerat, keinen Anlass zur Diskussion. Der Entwurf, der ebenfalls im Rahmen der WEA
nötig wurde, passierte mit 38 zu 3 Stimmen die erste Hürde problemlos. Es ging in
dieser Neuregelung um Kompetenzen im Bereich der biometrischen Datenbearbeitung,
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wo die Zugangsmodalitäten für schützenswerte Anlagen angepasst wurden. 8

Nachdem der Nationalrat als Zweitrat die Beratung des Bundesgesetzes über die Armee
und die Militärverwaltung, welches als Kernelement der WEA bezeichnet werden darf,
erfolglos zu Ende gebracht hatte, musste der Ständerat erneut über die Bücher. Da die
Ablehnung der Vorlage im Nationalrat einem Nichteintretensentscheid gleich kam, hielt
auch die SiK des Ständerates nochmals eine Eintretensdebatte, worin man aber
einstimmig festhielt, dass die Vorlage wichtig und deswegen Eintreten auch im Rat
nochmals zu beantragen sei. Faktisch bestehe nach der Ablehnung der Vorlage durch
den Nationalrat „zwischen den Räten eine Differenz zum gesamten Erlassentwurf”, es
herrsche zu keiner Frage Einigkeit, rapportierte Kommissionssprecher Kuprecht (svp,
SZ) seinen Kolleginnen und Kollegen. Falls sich der Ständerat in diesem Stadium gegen
Eintreten ausspreche oder die Vorlage in der Gesamtabstimmung ablehne, wäre das
Geschäft erledigt und damit gescheitert. Soweit wollte man es seitens der SiK-SR nicht
kommen lassen. 
Um die Debatte etwas verkürzen zu können, schlug die Kommission vor, sich auf
diejenigen Fragen zu konzentrieren, zu denen der Nationalrat eine Differenz geschaffen
hätte – hätte, weil die zwischenzeitlichen Beschlüsse aus der nationalrätlichen
Detailberatung mit dem Nein in der Gesamtabstimmung hinfällig geworden waren.
Insofern wollte man im Ständerat eine langwierige, erneute Debatte über das gesamte
Geschäft vermeiden – ein Vorgehen, das die SiK einstimmig vorgeschlagen hatte. Ein
„Killerkriterium” in diesem Geschäft, eindrücklich manifestiert am negativen Ausgang im
Nationalrat, waren die Finanzen. Hierbei setzte sich die SiK-SR aber weiterhin für ihren
ursprünglichen Vorschlag ein, finanzielle Rahmenbedingungen für die Armee nicht im
Gesetz selbst zu regeln. 

Eintreten wurde im Ständerat ohne Gegenantrag beschlossen. Die SiK-SR hatte jeweils
beantragt, an den vom Ständerat in der Frühjahressession beschlossenen Varianten
festzuhalten. Weil aber keine Vorlage aus dem Nationalrat vorlag, konnten die
Ständerätinnen und Ständeräte quasi nochmals aus dem Vollen schöpfen, neue
Vorschläge einbringen oder gescheiterte erneut lancieren. Ersteres tat die Kommission
gleich selbst, indem sie die Ombudsstelle nochmals zur Debatte stellen wollte. Dies
obwohl sie noch in der ersten Runde vom Plenum unterstützt worden war. Eine
Minderheit Savary (sp, VD) wollte jedoch nichts davon wissen und die Schaffung der
Ombudsstelle weiterhin in der Vorlage belassen. Der Grund, weswegen die SiK hier
nochmals einhaken wollte, war die Haltung des Nationalrats, der die Ombudsstelle nicht
wollte. Der Antrag kam so aus einer Vorsichtshaltung heraus zustande, weil die
Kommission angesichts der klaren Abstimmung im Nationalrat der Ombudsstelle keine
Chance einräumte. Im Übrigen lehnte auch der Bundesrat eine solche Einrichtung ab.
Die Minderheit argumentierte jedoch, dass man einerseits dem alten Entscheid folgen
solle und dass andererseits mit kleinem finanziellen Aufwand ein wichtiges Projekt
aufrechterhalten werden könne. Als selbst der ursprüngliche Promotor eines
Truppenombudsmanns, Ständerat Niederberger (cvp, NW), „seinem” Anliegen die
Unterstützung versagte beziehungsweise sich in dieser Sache enthalten wollte, schwand
auch der Rückhalt im Plenum. Vielen war wohl der Erfolg der WEA wichtiger als dieser
Einzelschauplatz: Die Ombudsstelle wurde mit 25 zu 19 Stimmen wieder aus der Vorlage
genommen.
Bezüglich der Wiederholungskurse wurde ebenfalls gestritten. Mehrheitlich war die SiK
der Meinung, dass grundsätzlich fünf dreiwöchige Wiederholungskurse zu leisten seien
– ein Antrag, der dem Entscheid aus dem vergangenen März entsprach. Dagegen
verlangte eine Minderheit Eder (fdp, ZG), sechs Wiederholungskurse vorzusehen, wie es
auch dem Willen des Nationalrats entsprach. Die übergeordnete Frage war hierbei
jedoch jene um die kumulierte Anzahl geleisteter Diensttage über die gesamte Armee
hinweg. Gemäss einer nirgends formell festgehaltenen Übereinkunft sollte sich diese
auf maximal 5 Mio. Diensttage beschränken, woraus unter anderem die Verkürzung der
Dienstzeit pro AdA um 40 Tage auf noch 225 resultierte. Der Bundesrat hatte sich
durchgerungen, kürzere Wiederholungskurse zu planen, wobei aber weiterhin deren
sechs zu leisten seien. Dem war der Ständerat im ersten Durchgang nicht gefolgt und
auch in der zweiten Beratung wollte dies eine Mehrheit der kleinen Kammer nicht.
Weiterhin war die Vorstellung des Ständerates, dass nur fünf, dafür aber dreiwöchige
Wiederholungskurse zu leisten seien. Der Entschluss wurde mit 30 zu 15 Stimmen
gefasst.
Weiter gaben Modalitäten zur Ausserdienststellung von Rüstungsgütern zur Klärung
Anlass. Man wollte sich hierzu einer Formulierung des Nationalrates annähern, der eine
etwas schlankere Regelung eingebracht hatte. Das Ständeratsplenum einigte sich auch
rasch auf eine Fassung, wonach „grosse Waffensysteme”, darin eingeschlossen sind
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Kampfflugzeuge, nur mit der Genehmigung der Bundesversammlung abgerüstet werden
können. Andere Rüstungsgüter können vom VBS selbstständig beziehungsweise nach
Entscheidung der Exekutive ausser Dienst genommen werden. Im Sinne einer
Angleichung an diese Bestimmung wollte man im Ständerat die Ausserdienststellung von
Rüstungsbauten handhaben, auch diese sollten ohne Genehmigung durch das
Parlament erfolgen können. Dieser Vorschlag der Kommissionsmehrheit wurde jedoch
von Isidor Baumann (cvp, UR) und Mitstreitenden angefochten: Sie wollten den
Genehmigungsvorbehalt weiterhin aufrechterhalten. Erfolglos, denn mit 28 gegen 13
Stimmen wurde der Passus im Sinne der SiK-Mehrheit fallen gelassen.

Mit 38 Stimmen wurde das MG vom Ständerat ohne Gegenstimme angenommen und mit
diesen kleineren Anpassungen dem Nationalrat erneut zur Beratung überreicht. Sechs
Stimmen enthielten sich. Zu den bekannten Kritikern aus der linken Ratsecke gesellten
sich jedoch neu zwei SVP-Ständeräte. Weiterhin schien also aus SVP-Kreisen ein
gewisser Vorbehalt gegen das Gesetz vorhanden zu sein.

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Differenzen in der Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der
Armee (Armeeorganisation, AO) gab es noch im Bereich der Armeeführung zu
behandeln. Der Nationalrat hatte hier einige Anpassungen vorgenommen. Im
Wesentlichen war umstritten, ob die Funktion des Chefs der Armee weiterhin bestehen
solle. Es war letztlich auch dem neuen Armeebestand geschuldet, dass im Bereich
Führung Justierungen vorgenommen werden mussten, weil die bisherige Struktur auf
eine grössere Armee zugeschnitten war und hier nun Handlungsbedarf entstand. Im
Ständerat wollte sich eine Mehrheit der SiK für die frühere ständerätliche Position stark
machen und diese stützen, während eine Minderheit eine andere Struktur vorschlug,
eben ohne die Funktion CdA. Verteidigungsminister Maurer brachte es auf den Punkt
und zeigte in seinem kurzen Referat die Haltung der Regierung auf: Der Chef der Armee
solle drei Unterstellte haben, ein Ausbildungskommando, ein Operationskommando und
die Unterstützung. Zwar habe der Bundesrat ursprünglich eine andere Struktur
favorisiert, er könne sich aber inzwischen mit der Variante des Ständerats abfinden,
erklärte Maurer. Das sei „eine klare Führung” und ausreichend für die redimensionierte
Armee. Im Sinne der Mehrheit der SiK und der ihr zustimmenden Regierung entschied
auch das Ratsplenum, mit 30 zu 10 Stimmen wurde die schlankere Variante gewählt. Das
kam einer erneuten Kurskorrektur gegenüber der nationalrätlichen Variante gleich. In
zwei Details zum Inkrafttreten der Verordnung stellte sich der Ständerat auf die Seite
des Nationalrates. Mit 40 zu 2 Stimmen wurde die Verordnung für die weitere
Differenzbereinigung dem Nationalrat übergeben. 9

Ausrüstung und Beschaffung

In der Frühjährssession des Berichtsjahres wurde im Ständerat über eine Motion
Niederberger (cvp, NW) befunden. Der Motionär verlangte vom Bundesrat die
vorgesehene Liquidation von Festungsminenwerfern zu stoppen sowie künftig geplante
Ausserdienststellungen von Rüstungsgütern dem Parlament zur Genehmigung
vorzulegen. In seiner Antwort griff der Bundesrat die im sicherheitspolitischen Bericht
und im Armeebericht 2010 skizzierten Szenarien auf und beharrte auf der Position, dass
ältere Rüstungssysteme ausgemustert werden müssten. So sieht der Bundesrat die
Armeeberichte und Rüstungsprogramme auch weiterhin als adäquates Mittel zur
Darlegung künftiger Anpassungen innerhalb der Armee, sei es in finanzieller oder
abrüstungstechnischer Hinsicht. Im Ständerat wurde die von Bundesrat Maurer
kommentierte und zur Ablehnung beantragte Motion ohne Diskussion knapp mit 14 zu 13
Stimmen angenommen. Die Mehrheit der Kommission des Nationalrates beantragte die
Ablehnung der Motion, die Ende Jahr in der grossen Kammer beraten wurde. Eine
Minderheit Hurter (svp, SH) unterstützte die Motion. Dabei standen sich finanzielle
Aspekte um die generelle Restrukturierung der Armee und Überlegungen über
Beibehaltung oder Liquidierung altgedienter Systeme gegenüber. In der Ratsdebatte
anerkannten die Redner die teilweise Erfüllung der Motion, da die Ausserdienststellung
von Festungsanlagen bereits gestoppt worden war. Keine Einigkeit herrschte über die
Absicht, vom Bundesrat jeweils separate Berichte über Abrüstungen einzufordern.
Letztlich obsiegte in der Abstimmung die Kommissionsminderheit und die Motion
wurde mit 91 gegen 73 Stimmen angenommen. Dabei konnte sich eine grosse Koalition
der bürgerlichen Parteien gegen links-grün durchsetzen. Die künftig nötige
Genehmigung von geplanten Ausserdienststellungen bedeutet eine
Kompetenzenverlagerung vom Bundesrat auf die Ebene des Parlamentes. 10
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Nachdem die Gripen-Finanzierung im Mai 2014 an der Urne gescheitert war, wurde die
Behandlung des neuen Rüstungsprogramms im Parlament mit Spannung erwartet. Mit
dem Anfang März publizierten Rüstungsprogramm 2014 (RP) wurde dem Parlament
auch ein Bundesbeschluss zur Ausserdienststellung von Rüstungsmaterial unterbreitet.
Heuer umfasste das RP ein Volumen von CHF 771 Mio., welches im Rahmen der
finanziellen Vorgaben getragen werden kann. CHF 120 Mio. werden für Rechenzentren
des VBS veranschlagt, für CHF 32 Mio. sollen Laserschusssimulatoren für gepanzerte
Fahrzeuge beschafft werden und den Löwenanteil machen Fahrzeugbeschaffungen aus:
CHF 179 Mio. sollen für ein Brückenlegesystem ausgegeben werden und mit CHF 440
Mio. sollen die alten Geländefahrzeuge des Typs Puch durch 3'200 neue Mercedes-
Benz ersetzt werden (in einem späteren Schritt sollen nochmals gut 3'000 Stück
beantragt werden, um letztlich 6000 Fahrzeuge zu beschaffen). Dagegen sollten die 54
alternden Kampfjets des Typs F-5 Tiger, fast 100 Panzer „Leopard“ sowie die M109-
Panzerhaubitzen (noch 162 Stück) ausgemustert werden. Der Bundesrat hielt in seiner
Botschaft fest, dass sich diese Anträge den vom Parlament gefassten Eckwerten
unterstellen lassen: sie dienen der Erfüllung aller Armeeaufgaben. Die Vorhaben seien
zudem für die Armee wichtig und notwendig, unabhängig davon, wie die noch offenen
Entscheide zur Weiterentwicklung der Armee ausfallen werden. In diesem Sinne
präjudizierten die Beschaffungsvorhaben die Weiterentwicklung der Armee nicht. 
In der Sommersession wurde das RP 2014 im Ständerat als Erstrat behandelt. In der
sicherheitspolitischen Kommission (SiK-SR) war Eintreten auf die erste Vorlage, das
Rüstungsprogramm selbst, unbestritten, wobei allerdings die Beschaffung der
Geländefahrzeuge zu Diskussionen Anlass gab. Grund war der hohe Stückpreis, der um
fast CHF 100‘000 vom regulären Listenpreis abwich. Letztlich beantragte die SiK jedoch
mit 10 Stimmen und zwei Enthaltungen Zustimmung zum RP. Auf die zweite Vorlage um
die Ausserdienststellungen wurde Nichteintreten beantragt und später auch
beschlossen, da gegenwärtig das Parlament (noch) nicht die Kompetenz hat,
Ausserdienststellungen zu beschliessen, sondern diese beim Verteidigungsdepartement
liege. Eine Motion Niederberger (cvp, NW), die diese Kompetenzenregelung revidieren
will, sollte erst im Rahmen der WEA besprochen werden. Letztlich war das RP
unbestritten und es wurde einstimmig mit 42 Stimmen überwiesen, gleichzeitig wurde
die Schuldenbremse mit 40 Stimmen gelöst. Parallel lehnte die kleine Kammer eine
Kommissionsmotion der nationalrätlichen SiK zur Rüstungsfinanzierung ab.

Eine längere Debatte wurde in der grossen Kammer in der Herbstsession über das RP
geführt. Zwar beantragte die nationalrätliche Kommission (SiK-NR) mit einer Mehrheit
von 22 zu einer Stimme Eintreten, es wurden jedoch zwei Minderheitsanträge für die
Detailberatung eingereicht. Die einzige Kommissionsangehörige die gegen Eintreten
war, Nationalrätin Aline Trede (gp, BE), warb vergeblich für ihren Standpunkt, dass eine
Strategie fehle und bei Kreditresten von rund CHF 1 Mia. nicht noch mehr Geld in die
Armee gepumpt werden solle. Eine in der Folge lebendige Eintretensdebatte, einmal
mehr gespickt mit Argumenten um Sinn und Unsinn einer Armee in der heutigen Form,
gipfelte bei der letztlich deutlichen Abstimmung von 153 gegen 13 Stimmen bei 19
Enthaltungen im Eintreten. Es war die Grüne Fraktion, die ihren Unmut fast geschlossen
auch in der Abstimmung demonstrierte. Sodann wurden in der Detailberatung dem vom
Ständerat abgesegneten Bundesratsentwurf die beiden Minderheitsanträge
entgegengestellt. Eine Minderheit I Allemann (sp, BE) wollte das RP um den Posten des
Brückenlegesystems kürzen und dadurch nur CHF 592 Mio. sprechen; ein alternativer
Minderheitsantrag II Allemann (sp, BE) sah eine Kürzung der Ausgaben bei den
Geländefahrzeugen um CHF 69 Mio. vor. Dabei ging es jedoch lediglich um eine
Reduktion der zu bestellenden Fahrzeuge um etwa 500, da später ohnehin nochmals
eine Tranche fällig werden wird. Beide Minderheiten unterlagen jedoch. Mit 132 zu 51
(Minderheit I) und mit 130 zu 55 (Minderheit II) Stimmen bestätigte der Nationalrat die
Stossrichtung des Ständerates. Links-grün stellte sich zwar geschlossen, aber vergeblich
gegen die Vorlage. Die Ausgabenbremse wurde mit 159 zu 14 Stimmen und 13
Enthaltungen gelöst. Auf die Ausserdienststellung wurde im Nationalrat ebenfalls mit
168 zu 19 Stimmen nicht eingetreten, womit diese vom Tisch war. 11
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Im Bereich der Besteuerung von Lotteriegewinnen beantragte der Bundesrat im August
Zustimmung zu einem Gesetzesentwurf, der auf eine 2009 eingereichte
parlamentarische Initiative Niederberger (cvp, NW) zurückging. Das Bundesgesetz über
die Vereinfachung von Lotteriegewinnen sah vor, die steuerliche Freigrenze von 50 auf
1000 Franken anzuheben, was der ersten Anpassung seit 1945 entsprach. Im September
stimmte der Ständerat der Vorlage mit 28 zu 0 Stimmen zu. Dieser Entscheid musste
noch vom Nationalrat bestätigt werden. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2011
LAURENT BERNHARD

In der Frühjahrssession 2016 sprach sich auch der Nationalrat dafür aus, die
Bürgschaftslimite für Klein- oder Mittelbetriebe (KMU) von CHF 500'000 auf CHF 1
Mio. zu erhöhen. Er folgte bei der Annahme der entsprechenden Motion Comte (fdp,
NE) auch seiner vorberatenden Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR), die
sich mit 18 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung für die Motion ausgesprochen hatte. Eine
Kommissionsminderheit Egloff (svp, ZH) stellte sich ganz auf die Seite des Bundesrates,
der seinerseits darauf hingewiesen hatte, dass nur 10% der gewährten Bürgschaften die
geltende Limite von CHF 500'000 ausnutzen würden und die Nachfrage nach grösseren
Bürgschaften bescheiden sei und bescheiden bleiben dürfte. Das Abstimmungsresultat
fiel mit 169 zu 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen indes sehr deutlich zu Ungunsten des
Bundesrats und der Kommissionsminderheit aus. 13

MOTION
DATUM: 17.03.2016
DAVID ZUMBACH

Geld, Währung und Kredit

Banken

Eine im Jahre 2014 eingereichte Motion Bischof (cvp, SO) forderte den Bundesrat dazu
auf, die Expertengruppe "Brunetti II" nicht wie vorgesehen nach Erfüllung ihrer Aufgabe
aufzulösen, sondern als sogenannten "Zukunftsrat Finanzplatz" weiterzuführen. Dieses
Gremium sollte nach Vorstellung des Motionärs Exponenten aus Politik, der Banken-
und Versicherungsbranche sowie der Wissenschaft genauso umfassen wie Vertreter der
Sozialpartner und der betreffenden Regulierungsbehörden (SNB, Finma). Sein Zweck
sollte darin bestehen, als Diskussionsplattform und Orientierungshilfe in
finanzmarktstrategischen Fragen zu dienen. 
Der Bundesrat sprach sich in seiner Stellungnahme dafür aus, den Vorstoss
anzunehmen, rief gleichzeitig aber in Erinnerung, dass er bereits im Dezember 2014 die
Einrichtung eines "Zukunftsrat Finanzplatz" angeordnet hatte. 
Während das Geschäft den Ständerat problemlos passierte, fand im Nationalrat eine
kontroverse Debatte statt. Die SVP-Fraktion in der Person von Nationalrat Egloff (svp,
ZH) sprach sich gegen das Begehren aus und fand dafür gleich zwei Beweggründe. Zum
einen befand die Volkspartei, es sei nicht notwendig, die als temporäres Gremium
geschaffene Expertengruppe in eine beständige umzuwandeln; zum anderen könne die
Motion mit dem Vorgehen des Bundesrats, einen Zukunftsrat Finanzplatz einzusetzen,
auch als bereits erfüllt erachtet werden. Dennoch wurde der Vorstoss schliesslich mit
83 zu 72 Stimmen bei 14 Enthaltungen angenommen. Die relativ hohe Anzahl der
Enthaltungen rührte daher, dass einige SP-Vertreter die ungleiche Vertretung der
Geschlechter im Zukunftsrat Finanzplatz als stossend erachteten. 14

MOTION
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT
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Landwirtschaft

Jagd

Mit seiner im Juni 2015 eingereichten Motion wollte Paul Niederberger (cvp, NW) eine
sachgerechte Regulation des Höckerschwans ermöglichen und bei einer Annahme den
Bundesrat mit einer Anpassung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz
wildlebender Säugetiere und Vögel, dessen gleichnamiger Verordnung sowie allenfalls
weiterer Bestimmungen beauftragen. Niederberger stiess sich an dem aufgrund des
geschützten Status der Schwäne relativ komplizierten Verfahren, welches bislang für
eine Bestandsregulation des Tieres vonnöten war. Kantone mussten eine Einwilligung
beim BAFU einholen sowie Schadensnachweise und bereits getätigte Massnahmen
vorlegen. Zusätzlich mussten Eingriffe in die Bestände per Verfügung vom Kanton
erlassen werden, welche wiederum dem Verbandsbeschwerderecht unterlag. Dies sollte
mit der eingereichten Motion deutlich vereinfacht werden. Als denkbare
Umsetzungsmöglichkeit verwies der Motionstext auf die Regelung zur
Bestandsregulation des Steinbocks: Sinnvolle Bestandsgrössen sollten pro Gebiet
festgesetzt werden; sind diese übertroffen, stünde es den Kantonen frei, regulierende
Massnahmen einzuleiten. 
Die Begründung der Motion Niederberger fusste in den wachsenden
Schwanenpopulationen, die vorgängig vor allem im Kanton Ob- und Nidwalden zu
Konflikten mit der Landwirtschaft und Erholungssuchenden geführt hatten. Der nicht
heimische Höckerschwan könne sich aufgrund eines fehlenden natürlichen Feindes und
aufgrund gesetzlichen Schutzes ungehindert vermehren, wodurch mancherorts eine
Überpopulation entstanden sei. Wegen verkoteter Wiesen sei es vermehrt zu
landwirtschaftlichen Schäden gekommen, da diese nicht mehr als Futterquelle für Vieh
taugten und zudem ein Krankheitsrisiko bergen könnten. Weiter führe die verlorenen
natürlichen Scheu vor Menschen dazu, dass Schwäne aggressiv auf Menschen reagieren,
die unbedacht auf das wehrsame Tier zugingen. Da der Höckerschwan zudem keine
gefährdete Art darstelle, argumentierte Niederberger, sei der hohe gesetzliche Schutz
der Tierart nicht mehr gerechtfertigt. Auch der Bundesrat erklärte sich bereit, das
Anliegen im Rahmen der im Zusammenhang mit der Motion Engler (cvp, GR; Mo. 14.3151)
anstehenden Revision des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender
Säugetiere und Vögel umzusetzen, und empfahl die Annahme der Motion Niederberger.
Die Motion wurde im Ständerat mit 19 zu 13 Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen. 15

MOTION
DATUM: 23.09.2015
LAURA SALATHE

Mit der Annahme der Motion Niederberger (cvp, NW) für eine sachgerechte
Regulierung des Höckerschwanes drückte der Ständerat seinen Willen aus, das Tier als
jagdbare Art einzustufen. Dies solle den Kantonen die Möglichkeit geben, proaktiv zu
handeln und allfälligen Konfliktsituationen entgegenzuwirken. Der Nationalrat
anerkannte die von Niederberger vorgelegte Problematik von zunehmenden
Höckerschwanbeständen, empfand eine solche Massnahme jedoch als unnötig. Er
sprach sich daher mit 91 zu 74 Stimmen (16 Enthaltungen) für eine von der UREK
vorgelegte Abänderung der Motion aus. Der Bundesrat wurde darin beauftragt, den
Höckerschwan in der eidgenössischen Jagverordnung auf die Liste der Arten zu setzen,
deren Bestände im Rahmen des eidgenössischen Jagdgesetzes reguliert werden
können, ehe sich Konflikte herausbilden. Gemäss dem geänderten Motionstext sollen
die bestehenden Grundsätze zum Umgang mit dem Schwan nicht geändert werden. Der
Höckerschwan bliebe geschützt, der Vollzug bliebe bei den Kantonen und die
Oberaufsicht beim Bund. Der Nationalrat schlug damit eine Lösung vor, wie sie bereits
zur Regulierung des Wolfsbestands im Rahmen der Motion Engler (cvp, GR) beschlossen
worden war.
Obschon Einigkeit darüber bestand, dass eine zu grosse Schwanenpopulation schädlich
sei, war die Einführung einer neuen Praxis umstritten. Eine Minderheit aus Mitgliedern
der Grünen- und der SP-Fraktion empfand eine neue Verordnung zur Lösung des
Problems als unnötig und lehnte die Motion ab. Vielmehr würden Fütterungsverbote
und das Informieren der Bevölkerung lösungsorientierte und vor allem ausreichende
Massnahmen darstellen, argumentierten sie. 16

MOTION
DATUM: 02.03.2016
LAURA SALATHE
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In der Sommersession 2016 diskutierte der Ständerat zum zweiten Mal über die Motion
für eine sachgerechte Regulierung des Höckerschwans von Paul Niederberger (cvp, SR)
und stimmte mit 23 zu 14 bei einer Enthaltung einer Lockerung des Schwanenschutzes
zu. Mit der zuvor vom zweitbehandelnden Nationalrat abgeänderten Motion wurde der
Bundesrat beauftragt, den Höckerschwan in der eidgenössischen Jagdverordnung auf
die Liste der Arten zu setzen, deren Bestände im Sinne der Motion Engler (cvp, GR)
reguliert werden können, ehe sich Konflikte abzeichnen. Gleichzeitig mit der Annahme
der Motion entschied sich der Rat, der Petition «Gegen die Regulierung der
Höckerschwanpopulation in der Schweiz» (16.2000), die als Reaktion auf Niederbergers
Motion eingegangen war, keine Folge zu leisten. 17

MOTION
DATUM: 14.06.2016
LAURA SALATHE

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Après avoir été rejetée par la première chambre, l'initiative pour les vaches à cornes
est débattue au sein de la chambre basse. Le député Leo Müller (pdc, LU) présente la
position de la commission de l'économie et des redevances (CER-CN). Il informe les
parlementaires qu'après avoir auditionné les initiants, la commission s'est penchée sur
deux propositions de contre-projets indirects – tous deux rejetés en commission –
ainsi que sur une initiative parlementaire (18.400), acceptée, envoyée dans la
commission sœur mais refusée par celle-ci amenant la CER-CN à abandonner cette
voie. Une majorité de la commission demande donc aux députées et députés de
recommander le rejet de cette initiative. Il y a, en effet, un risque moins grand
d'accidents avec des vaches sans cornes et il est délicat de favoriser un mode d'élevage
au détriment d'autres, comme argumenté par le rapporteur francophone et paysan de
métier Pierre-André Page (udc, FR). Une minorité formée autour de la présidente des
verts suisses, Regula Rytz (verts, BE), appelle, quant à elle, les élus et élues à
recommander à la population d'accepter l'initiative pour la dignité des animaux de
rente agricoles. La députée bernoise s'appuie sur l'argumentaire développé par les
initiants, à savoir que la pratique de l'écornage va à l'encontre du bien-être animal et
donc de la loi sur la protection des animaux. Les cornes sont, en effet, des organes
irrigués par du sang et possédant des nerfs. Les enlever est douloureux et déforme
l'apparence visuelle des bêtes à cornes (alors que la loi sur la protection des animaux
n'autorise pas de modification en profondeur de l'aspect extérieur), en plus du fait que
cet organe possède une fonction sociale.

Lors de la prise de position des différents partis, le PBD de Martin Landolt (pbd, GL) dit
ne pas vouloir d'un tel texte dans la Constitution fédérale et incite le Conseil fédéral à
agir par le biais d'une ordonnance. Les verts-libéraux sont, quant à eux, divisés sur
cette initiative, reconnaissant, d'une part, que cela va à l'encontre du bien-être animal,
mais redoutant que cela n'amène à des étables avec moins d'espace pour se déplacer –
une solution n'allant pas dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie des bêtes.
De plus, les produits labellisés «vaches à cornes» profitant sur les marchés d'une plus-
value commerciale, certains des membres des verts-libéraux ne voient pas la nécessité
de favoriser financièrement ce mode d'élevage. Le PLR est lui plus mitigé et
recommande de rejeter ce présent texte pour des raisons de sécurité, de bien-être
animal (est-il mieux d'avoir des vaches sans cornes mais en stabulation libre ou des
vaches avec cornes mais en stabulation entravée? se demande le député vaudois Olivier
Feller (plr, VD)). Au contraire, le groupe socialiste propose d'accepter l'initiative,
l'écornage allant à l'encontre de la dignité de ces animaux. Beat Jans (ps, BS) souligne
également que c'est l'image de la Suisse à l'extérieur qui pourrait en profiter, faisant
référence à cette démocratie dans laquelle on vote même sur le sort des vaches à
cornes – un processus participant à cette image idyllique de la Suisse. Pour le groupe
des Verts – qui soutient la minorité Rytz – ce n'est pas à l'animal de s'adapter au
système de stabulation mais à celui-ci de s'adapter à l'animal. Il ne s'agit donc pas de
supprimer les cornes de ces animaux, mais bien d'en tenir compte dans le cadre de leur
détention. Pour Adèle Thorens Goumaz (verts, VD), il s'agit d'aller au-delà du pur
rendement économique et de s'intéresser bien plus au bien-être des animaux, ceux-ci
n'étant pas des marchandises. Pour le PDC, comme expliqué par le président de l'USP,
Markus Ritter (pdc, SG), c'est au paysan et à la paysanne de se décider pour une forme
d'élevage ou une autre, les deux formes ayant leur place en Suisse. De plus, il n'est pas
nécessaire, pour le groupe démocrate-chrétien, d'inscrire un tel texte dans la
Constitution fédérale, le groupe proposant plutôt d'en rediscuter dans le cadre de la
proche réforme agricole. Pour l'UDC aussi, la liberté d'entreprise que représente le
choix de laisser aux vaches leurs cornes ou non doit être garantie. Toni Brunner (udc,
SG) fait toutefois part de sa sympathie pour cette initiative qu'il décrit comme étant le
combat de David contre Goliath; la population étant certainement du côté de David, à

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
KAREL ZIEHLI
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savoir Armin Capaul le lanceur de cette vaste entreprise. Ce constat est également
partagé par son collègue de parti, le zurichois Hans Egloff (udc, ZH) qui est convaincu
que le corps électoral acceptera cette initiative. Celui-ci dit se réjouir de la publicité
faite à l'international pour la démocratie suisse. 
Johann Schneider-Ammann, avec un soupçon d'ironie, se réjouirait également d'une
grande réaction internationale, afin que son record sur Twitter soit enfin battu (pour
rappel, le discours prononcé en français par le ministre bernois et diffusé sur internet à
l'occasion de la journée des malades en mars 2016 avait fait le tour du monde). Malgré
tout, le Conseil fédéral recommande de rejeter l'initiative, la demande des initiants
pouvant être mise en place par le biais d'une ordonnance ou d'une loi. De plus, le bien-
être animal ne semble pas être plus élevé en cas de renoncement à l'écornage. 
Pour clore le débat, le rapporteur de langue allemande de la commission en charge, Leo
Müller, rappelle que la seule étude sérieuse sur les effets de l'écornage est
actuellement en cours et délivrera peut-être ses résultats avant la votation. 
Lors du passage en vote, la proposition de la minorité Rytz est balayée par 107 voix
contre 43 et 33 abstentions. 18

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

In der Sommersession 2014 gab die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Ständerats (WAK-SR) einer parlamentarischen Initiative Niederberger (cvp, NW) Folge.
Sie forderte einen Abbau von bürokratischen Hürden beim Meldeverfahren und
verlangte unter anderem, dass das Verrechnungssteuergesetz dahingehend angepasst
wird, dass anstelle von Strafzinsen verschuldensabhängige Ordnungsbussen erhoben
werden. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2014
DAVID ZUMBACH

Im April 2015 stimmte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
(WAK-NR) mit 14 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung ihrer Schwesterkommission zu, die im
Sommer 2014 einer parlamentarischen Initiative Niederberger (cvp, NW) Folge gegeben
hatte. Diese fordert einen Abbau von bürokratischen Hürden beim Meldeverfahren
und verlangte unter anderem, dass das Verrechnungssteuergesetz dahingehend
angepasst wird, dass anstelle von Strafzinsen verschuldensabhängige Ordnungsbussen
erhoben werden. Im Zuge einer Änderung des Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer (VStG) wurde die Initiative in der Herbstsession 2015 vom
Ständerat abgeschrieben. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.04.2015
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Der Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen sank am 31. März
2015 von 1,89% auf 1,86%. Dieser Rückgang bewirkte, kaufmännisch auf ein
Viertelprozent gerundet, eine Absenkung des Referenzzinssatzes von 2% auf 1,75%, was
die Mieterschaft im Grunde zur Geltendmachung des Anspruchs auf Mietzinssenkung in
der Höhe von 2,91% berechtigt. Dieser "historische Tiefstand" des seit September 2008
bestehenden und vierteljährlich neu errechneten Referenzzinssatzes wurde in den
Medien breit diskutiert. Der Mieterverband (SMV) gelangte sogleich mit der Forderung
an die Vermieterseite, die Mietzinse auf den nächstmöglichen Termin anzupassen.
Ferner veröffentlichte der SMV auf seiner Homepage ein Merkblatt und einen
Musterbrief zum Erstellen eines Senkungsbegehrens. Gemäss Verband hätte bisher nur
eine von fünf Mietparteien ihren Anspruch auf Mietzinssenkung durchgesetzt. Der
Hauseigentümerverband (HEV) riet seinerseits der Vermieterseite, die aktuelle
Kostensituation unter Berücksichtigung der Teuerung und der gestiegenen Unterhalts-
und Betriebskosten genau zu prüfen. Nur wenn ein übersetzter Ertrag resultiere, müsse
dem Senkungsbegehren – wo vorhanden – stattgegeben werden. Nicht zuletzt
entbrannte als Folge der Anpassung des Referenzzinssatzes erneut die Diskussion, ob
die Senkung des Referenzzinssatzes eine automatische Anpassung der Mieten zur Folge
haben müsste. Gemäss HEV – und dies entspricht der offiziellen Interpretation der
Bundesbehörden – beinhalte die Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Geschäftsräumen (VMWG) keine automatische Mietzinssenkung bei Herabsetzung des
Referenzzinssatzes. Obwohl Art. 13 der VMWG vorsieht, dass bei
Hypothekarzinssenkungen "die Mietzinse entsprechend herabzusetzen oder die
Einsparungen mit inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen zu verrechnen" sind,
müsse der Vermieter nicht von sich aus tätig werden. Der auf einem privatrechtlichen
Vertrag beruhende Mietzins bleibe bestehen, ausser eine der beiden Vertragsparteien
verlange eine ihr zustehende Anpassung des Mietzinses. Für eine automatische
Anpassung des Referenzzinssatzes, wie sie der Mieterverband forderte, hatte sich im
Vorjahr auch die CVP in ihrem 2014 veröffentlichten Positionspapier zur Wohnpolitik
ausgesprochen, jedoch nicht ohne diesen Entscheid im Folgejahr bereits wieder zu
revidieren. Man hätte erkannt, wie komplex die Sache sei, so Martin Candinas
gegenüber dem Tages-Anzeiger. Es könne nicht sein, dass sich nur die Senkung des
Referenzzinssatzes automatisch auf die Mieten auswirke; ebenso müssten auch
Kostensteigerungen automatisch in die Mietzinse einfliessen. Ferner sei er von
verschiedenen Hauseigentümern sowie vom HEV-Präsidenten Hans Egloff überzeugt
worden, dass ein solcher Automatismus einen hohen administrativen Aufwand für die
Vermieterseite mit sich bringen würde. 21

Mitte Mai 2016 fällte das Bundesgericht ein wegweisendes Urteil betreffend die
Anfechtung von Anfangsmietzinsen. Demgemäss müssen Mieterinnen und Mieter
keinen Nachweis erbringen, dass sie sich erst nach langer, intensiver und erfolgloser
Suche nach Wohnalternativen zum Vertragsabschluss gezwungen sahen, wenn sich die
Wohnungsnot anhand objektiver Kriterien belegen lässt. Im betreffenden Fall hatten
zwei Männer 2013 gemeinsam mit dem Mieterverband Zürich die vertraglich vereinbarte
Miete von 3'900 CHF für eine 3,5-Zimmerwohnung in der Stadt Zürich innert 30 Tagen
nach Abschluss des Mietvertrages gemäss Art. 270 Obligationenrecht beim Obergericht
Zürich angefochten. Dieses wies die Klage aufgrund Fehlens eines Nachweises von
Wohnungsnot ab. Anders urteilte nun das Bundesgericht: Bei einer damaligen
Leerwohnungsziffer von 0,11% in der Stadt und 0,61% im Kanton Zürich sei
Wohnungsknappheit klar gegeben. Ferner verschaffe die „Knappheit des Angebots [...]
den Anbietern auf dem Wohnungsmarkt eine Stellung, die derjenigen marktmächtiger
Unternehmen nahekommt", was missbräuchliche Mietzinse begünstige. Während sich
der Mieterverband Zürich mit dem Urteil zufrieden zeigte, beklagte der
Hauseigentümerverband (HEV) die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit für die
Vermieter. Keine 30 Tage nach Bekanntgabe des Urteils reichte HEV-Präsident und
Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative ein, welche die Hürden
zur Anfechtung des Anfangsmietzinses erhöhen will. 22

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.05.2016
MARLÈNE GERBER

Uneinig zeigten sich die beiden Rechtskommissionen 2016 gegenüber einer
parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH), die strengere Regeln zur Zulässigkeit der
Untermiete schaffen will. Nach geltendem Recht muss die Mieterschaft den Vermieter
lediglich über die Untermiete informieren. Dieser kann sie gemäss Art. 262 Abs. 2
Obligationenrecht nur dann verweigern, wenn die Mieterschaft die Konditionen der
Untermiete nicht offenlegt, diese im Vergleich zum Hauptmietvertrag missbräuchlich
sind und/oder dem Vermieter daraus wesentliche Nachteile erwachsen. Dabei könnte
die Vermieterin neben den bereits bestehenden Regelungen die Zustimmung auch
verweigern, wenn die Untermietdauer zwei Jahre überschreitet. Zudem würde ihr das
Recht einberaumt, bei ausbleibender oder fehlerhafter Information über das
Untermietverhältnis von Seiten des Mieters den bestehenden Mietvertrag nach
unbeachteter Mahnung innert 30 Tagen zu kündigen. Im Mai beschloss die RK-NR mit 15
zu 10 Stimmen, der Initiative Folge zu geben. Die RK-SR widersetzte sich dieser Ansicht
mit 4 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung, weswegen die Vorlage zurück an die
nationalrätliche Kommission ging, um eine Empfehlung zuhanden des Nationalrats zu
fassen, welcher sich als nächstes mit dem Anliegen auseinanderzusetzen hat. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
MARLÈNE GERBER

Aufgrund der vorgesehenen schweizweiten Formularpflicht zur Offenlegung des
Vormietzinses scheiterte die geplante Mietrechtsrevision 2016 bereits an der
Eintretensdebatte im Parlament – ein übrigens nicht seltenes Vorkommnis im
Mietrecht, wie sich anhand der ebenfalls an der Eintretensdebatte gescheiterten
Mietrechtsrevision im Jahr 2010 nachzeichnen lässt.
Während die RK-NR dem erstberatenden Nationalrat nur mit hauchdünner Mehrheit
von 13 zu 12 Stimmen empfahl, nicht auf die Vorlage einzutreten, bestärkte die grosse
Kammer diesen Antrag in der Sommersession nach einer längeren, inquisitiven und
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aufgeheizten Eintretensdebatte mit 106 zu 83 Stimmen (3 Enthaltungen) bereits um
einiges deutlicher. Dazu verhalfen in erster Linie die SVP und FDP, deren Fraktionen
sich dem Vorhaben geschlossen entgegen stellten, unterstützt durch einzelne
Repräsentantinnen und Repräsentanten der GLP und CVP sowie einer Stimme aus der
BDP. Gar noch deutlicher zu Ungunsten der Vorlage fiel das ständerätliche Verdikt in
der Herbstsession aus: Die Kantonskammer beschloss mit 29 zu 14 Stimmen und ohne
lange Debatte, nicht auf die Vorlage einzutreten, womit diese vom Tisch ist.
Während die Gegner und Gegnerinnen der Revision zum einen die föderale
Kompetenzordnung beibehalten und die Einführung der Formularpflicht weiterhin den
Kantonen überlassen wollten, fürchteten sie zum anderen die Verstärkung der
Wohnungsnot, wenn Mietpreise wegen der Formularpflicht unter dem Marktwert zu
liegen kämen, sowie einen unzumutbaren administrativen Aufwand für die
Vermieterseite. Sowohl die Linke als auch Bundesrat Schneider-Ammann
argumentierten vergeblich für Eintreten auf die Vorlage. Diese diene lediglich der
Missbrauchsbekämpfung und sei somit ein Mittel gegen starke und unbegründete
Mietzinserhöhungen. Zudem zeigten sich in den sieben Kantonen, welche die
Formularpflicht kennen, bisher keine negativen Auswirkungen auf die
Investitionstätigkeit. Ferner sei auch nicht in all diesen Kantonen ein Anstieg der Anzahl
Anfechtungen zu beobachten; Zug und Nidwalden würden kaum solche Fälle kennen.
Anders ist die Lage im dritten Deutschschweizer Kanton mit einer Formularpflicht: In
Zürich hätte deren Einführung im Jahr 2013 zwar zu einem markanten Anstieg von
Klagen geführt, die meisten Fälle hätten aber einvernehmlich gelöst werden können. 
Dass die parlamentarische Debatte stark von Interessenbindungen geprägt war, zeigte
sich unter anderem am aussergewöhnlichen Engagement einiger Rednerinnen und
Redner: Hans Egloff (svp, ZH), Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV) und
Mehrheitssprecher der RK-NR, Petra Gössi (fdp, SZ), abtretendes Vorstandsmitglied des
HEV, Jacqueline Badran (sp, ZH), Vorstandsmitglied des Schweizerischen Mieterinnen-
und Mieterverbandes (SMV), und Carlo Sommaruga (sp, GE), dazumals Generalsekretär
des Westschweizer Mieterverbandes (ASLOCA-Romande). Der unterlegene
Mieterverband liess nach der Versenkung der Vorlage verlauten, er setze nun auf seine
im Vorjahr lancierte Volksinitiative "Für mehr bezahlbare Wohnungen". Diese konnte
noch im Oktober desselben Jahres gültig eingereicht werden. 24

Entgegen ihrer ursprünglichen Beschlusfassung entschied die RK-NR im Februar 2017
mit Stichentscheid ihres Präsidenten Jean Christophe Schwaab (sp, VD), dem
Nationalrat zu empfehlen, der parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH) zur
Verschärfung der Regelungen zur Vermeidung von missbräuchlichen Untermieten
keine Folge zu geben. Die Kommission begründete ihren Entscheid damit, dass sie die
bestehenden Regelungen zum Schutze vor missbräuchlichen Untermieten als
ausreichend erachte, und dass es sich beim Vorliegen missbräuchlicher
Untermietverhältnisse nur um wenige Fälle handle. Zwar anerkenne sie die Probleme,
welche mit der Untervermietung via Airbnb oder ähnliche Plattformen entstünden,
erachte den von der Initiative eingeschlagenen Weg jedoch nicht als gangbar, um diese
Problematik anzugehen. Von diesen Argumenten liess sich der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2017 jedoch nicht beeindrucken und gab, der Minderheit Schwander
(svp, SZ) folgend, dem Anliegen mit 109 zu 77 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. Die
Linke, die das Anliegen zusammen mit der GLP-Fraktion geschlossen bekämpfte, wurde
lediglich von einer kleinen Minderheit der CVP/EVP-Fraktion sowie von einer etwas
deutlicheren Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion unterstützt. Neben ihrer
Schwesterkommission erfuhr auch die RK-SR einen Sinneswandel und paradoxerweise
verhalf gerade dies der parlamentarischen Initiative zum definitiven Erfolg: Mit recht
deutlichen 6 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich die ständerätliche
Rechtskommission entgegen ihres im Vorjahr gefassten Beschlusses Ende April 2017 für
Folge geben aus. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.04.2017
MARLÈNE GERBER

HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) störte sich an einem im Mai 2016 gefällten
Bundesgerichtsentscheid, der festlegte, dass Mieterinnen und Mieter bei der
Anfechtung des Anfangsmietzinses keinen separaten Nachweis erbringen müssen, dass
sie lange und vergeblich nach preiswerteren Alternativen gesucht hätten, sofern die
Wohnungsknappheit – gemessen an der Leerwohnungsziffer –  als offensichtlich gilt.
Aus diesem Grund beabsichtigte er mittels parlamentarischer Initiative, die Hürden für
die Anfechtung des Anfangsmietzinses anzuheben, wobei vom Mieter auch bei
vorliegender Wohnungsknappheit ein Nachweis verlangt wird (bspw. durch Aufzeigen
erfolgloser Suchbemühungen), dass er sich beim Abschluss des Mietverhältnisses in
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einer klaren Notlage befand. Die RK-NR gab dem Anliegen im Juni 2017 mit deutlicher
Mehrheit (18 zu 6 Stimmen) Folge, da sie den im Vertragsrecht geltenden Grundsatz von
Treu und Glauben mit dem Bundesgerichtsurteil in Frage gestellt sah. 26

Als Reaktion auf diverse bürgerliche Vorstösse, die gemäss dem Schweizerischen
Mieterinnen und Mieterverband (SMV) die Rechte der Mieterinnen und Mieter bei
Annahme massiv einschränken würden – namentlich die parlamentarischen Initiativen
Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455, Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Fässler (cvp, AI; Pa.Iv. 17.492),
Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459, Pa.Iv. 17.491), Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515)
und Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) –, lancierte der Verband Anfangs 2018 eine Online-
Petition «Nein zu Wuchermieten». An einer Medienkonferenz wies der SMV auf die
verheerenden Folgen dieser Initiativen hin und verdeutlichte, dass der Verband bereit
sei, das Referendum zu ergreifen, sollten die Initiativen angenommen werden. Innert
sechs Wochen unterschrieben beinahe 20'000 Personen das Anliegen, das Mitte März
als offener Brief der RK-SR überreicht wurde. Die ständerätliche Rechtskommission
zeigte sich davon nicht abschliessend beeindruckt und gab im selben Jahr den
parlamentarischen Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493), Feller (Pa.Iv. 16.459) und
Vogler (Pa.Iv. 16.458) Folge. Sie wich jedoch bei den Anliegen Feller (Pa.Iv. 17.491) und
Nantermod (Pa.Iv. 17.514, 17.515) vom positiven Entscheid ihrer Schwesterkommission
ab, beschloss keine Folge zu geben und lancierte im Gegenzug eine ausgewogenere
Kommissionsmotion (Mo. 18.4104). 

Für die parlamentarische Initiative Egloff (Pa.Iv. 15.455), der bereits im Vorjahr Folge
gegeben worden war, bewilligte der Nationalrat im Frühjahr 2019 eine
Fristverlängerung, damit deren Umsetzung gegebenenfalls in Einklang mit der damals
noch hängigen Motion der RK-SR erfolgen könne. Nicht beraten wurde die
parlamentarische Initiative Fässler (Pa.Iv. 17.492), die ebenfalls eine Neuregelung zu den
missbräuchlichen Mietzinsen beabsichtigte. Sie war im Juli 2018 vom Urheber
zurückgezogen worden. 27

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 15.03.2018
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie drei weiteren parlamentarischen Initiativen, welche die Vermieterseite in
Streitigkeiten um missbräuchliche Mieten stärken wollte (17.491, 17.514, 17.515), gab die
RK-NR im Juli 2018 auch einer parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH) Folge, die
beweisbare Kriterien für die Orts- und Quartierüblichkeit der Mieten im Mietrecht
festhalten wollte. Dem Präsidenten des Hauseigentümerverbands (HEV) ging die
Rechtsprechung bezüglich Anforderungen an die Orts- und Quartierüblichkeit zu weit.
Die Anforderungen seien zu wenig praxisnah oder, falls der Nachweis erbracht werden
könne, sei dies nur mit sehr hohem Aufwand möglich. Vermieter seien keine
Immobilienfachexperten und nicht zuletzt wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit
benötigter Informationen gestalte es sich als schwierig bis unmöglich, Objekte zu
finden, die ähnliche Eigenschaften bezüglich Lage, Grösse, Ausstattung, Zustand und
Bauperiode ausweisen. Aus diesem Grund schlug Nationalrat Egloff vor, Art. 269a des
Obligationenrechts durch diverse Punkte zu konkretisieren. So soll festgehalten
werden, dass der Zustand und die Ausstattung anhand dreier Kategorien (einfach, gut,
sehr gut) zu bestimmen seien. Ferner sollen drei taugliche Objekte zum Vergleich
ausreichen und nach 1930 erstellte Gebäude mit Gebäuden verglichen werden können,
deren Baujahr bis zu 20 Jahre vom Baujahr des interessierenden Objekts abweicht.
Sofern vorhanden sollten auch ausreichend differenzierte Statistiken des Bundes oder
der Branche zum Vergleich zugelassen werden können. Die Kommission fällte ihren
positiven Entscheid mit 13 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Gleichentags empfahl sie
eine parlamentarische Initiative Sommaruga (17.459) zur Ablehnung, die der Mieterseite
in jedem Fall erlauben möchte, den Anfangsmietzins anzufechten. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Nach der deutlichen Niederlage in der RK-NR erlitt die parlamentarische Initiative
Sommaruga (sp, GE) mit der Forderung eines generellen Anspruchs auf Anfechtung des
Anfangsmietzinses in der Herbstsession 2018 im Nationalrat endgültig Schiffbruch. Den
geschlossen stimmenden Fraktionen der Grünen und SP (55 Stimmen) stand ein ebenso
geschlossener Block aus allen restlichen Fraktionen gegenüber (140 Stimmen).
Unterdessen ging es den vier bürgerlichen Initiativen zum Mietrecht mit Ausnahme der
Initiative Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 17.493) trotz wohlwollender Position der RK-NR in der
Schwesterkommission nicht viel besser (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514, 17.515). 29
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Nachdem die RK-NR im Juli 2018 einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD)
betreffend die zeitgemässe Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht
grossmehrheitlich Folge geleistet hatte, kam die ständerätliche Schwesterkommission
im November desselben Jahres nach Einholen eines Verwaltungsberichts zu einem
anderen Beschluss. Der Kurzbericht, der die Folgen bei Annahme der diversen hängigen
Anliegen betreffend Mietzinse abzuschätzen hatte, veranlasste eine einstimmige RK-SR
zur Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101). Mit deren Annahme würde der
Bundesrat beauftragt, eine umfassende, zeitgemässe und ausgewogene Revision der
Mietzinsregelungen auszuarbeiten. Der Initiative Feller gab die Kommission mit 0 zu 5
Stimmen bei 8 Enthaltungen keine Folge. Negativ äusserte sich die Kommission
gleichentags auch zu drei weiteren Anliegen im Bereich der Mietzinsregelungen (Pa.Iv.
17.511, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zustimmung erfuhren hingegen zwei parlamentarische
Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493). 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Mit 6 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen schloss sich die RK-SR im November 2018 ihrer
Schwesterkommission an und gab einer parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH)
Folge. Damit soll der Vermieterseite unter anderem die Suche nach Vergleichsobjekten
erleichtert werden, die als Beweis für die Orts- und Quartierüblichkeit des
geforderten Mietzinses beigezogen werden können. Die Kommission gab gleichentags
einer weiteren, thematisch ähnlich gelagerten Initiative des HEV-Präsidenten Folge
(Pa.Iv. 16.451). 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Gleich zwei parlamentarischen Initiativen von HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) gab
die RK-SR im November 2018 Folge. Während die eine die Beweisbarkeit der Orts- und
Quartierüblichkeit der Mieten erleichtern will (Pa.Iv. 17.493), beabsichtigt die andere die
Anhebung der Hürden für die Anfechtung des Anfangsmietzinses. Demnach soll das
Vorliegen der Wohnungsknappheit gemessen an objektiven Kriterien wie der
Leerwohnungsziffer nicht als ausreichender Grund für die Anfechtung betrachtet
werden, wie dies das Bundesgericht jüngst geurteilt hatte. Die ständerätliche
Rechtskommission fällte ihren Beschluss mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung und folgte
damit ihrer erstberatenden Schwesterkommission. 
Weniger erfolgreich waren hingegen zwei parlamentarischen Initiativen von Seiten der
SP: Gleichentags gab die Kommission nämlich einer parlamentarischen Initiative
Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 17.511), welche den Schutz vor missbräuchlichen Mieten
verstärken wollte, deutlich keine Folge. Ähnlich klar war bereits in der Herbstsession
eine mit dem gleichen Zweck lancierte parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE;
Pa.Iv. 17.459) im Nationalrat gescheitert. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie die parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 17.459), verlangte
die im Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) die
bedingungslose Möglichkeit zur Anfechtung des Anfangsmietzinses innert 30 Tagen
nach Übernahme der Sache. Doch auch sie scheiterte in der Rechtskommission des
zuständigen Erstrates: Die RK-SR, welche das Anliegen im November 2018 mit diversen
weiteren, sachverwandten Anliegen von Seiten der Vermieter beriet, gab dem Geschäft
mit 2 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge. Die Mehrheit der bürgerlichen
Initiativen erlitt dasselbe Schicksal (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Folge erteilte
die Kommission einzig zwei parlamentarischen Initiativen Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 16.451
und Pa.Iv. 17.493). An derselben Sitzung beschloss die Kommission zudem die
Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101), mit welcher angesichts der
zahlreichen Vorstösse und Anliegen eine umfassende Revision der Mietzinsregelungen
ins Auge gefasst werden soll. 33
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Raumplanung

Die Jungen Grünen lancierten im April 2015 ihre Volksinitiative „Zersiedelung stoppen
– für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)“. Als
„Umweltproblem Nummer eins“ bezeichnete Andreas Lustenberger, Co-Präsident der
Jungen Grünen und Zuger Kantonsrat, die Zersiedelung in der Schweiz: Zwischen 1985
und 2009 sei die hiesige Siedlungsfläche um 44 Prozent angewachsen. Gemäss einer
der zwei zentralen Forderungen der Initiative soll die Ausscheidung neuer Bauzonen mit
der Initiative nur noch möglich sein, wenn andernorts eine in Bezug auf den
potentiellen landwirtschaftlichen Ertrag gleichwertige Fläche von mindestens
ebendieser Grösse ausgezont wird. Zwar darf ein Kanton bereits heute aufgrund des im
Jahr 2013 an der Urne befürworteten Raumplanungsgesetzes (RPG) nur noch
Baulandreserven für den Bedarf der kommenden 15 Jahre horten. Nach Ablauf dieser 15
Jahre kann der Bedarf mittels Revision des Richtplans jedoch angepasst werden. Von
der Einführung einer Bauzonen-Limite sei bei der RPG-Revision abgesehen worden,
ergänzte Aline Trede, Nationalrätin der Grünen aus Bern. Somit führe das
Raumplanungsgesetz nicht zum erhofften Ziel. 
Als zweite Forderung verlangt die Initiative die Siedlungsentwicklung gegen innen und
günstige Rahmenbedingungen für nachhaltige Quartiere. Letztere zeichnen sich durch
kleinräumige Strukturen von Wohnen, Arbeiten und Freizeit aus und streben eine hohe
Lebensqualität und kurze Verkehrswege an. 
Neben der Grünen Partei Schweiz, der JUSO, der Alpeninitiative, UmverkehR sowie
weiteren Jungparteien und Organisationen gab auch der Hausverein Schweiz, der
Verband für ökologisch und fair gesinnte Eigentümerinnen und Eigentümer, seine
Unterstützung für die Initiative bekannt. SVP-Nationalrat und Präsident des
Hauseigentümerverbandes (HEV) Hans Egloff liess auf Anfrage bereits verlauten, dass
man die Initiative nicht unterstützen werde. Mit der Revision des RPG und der
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative habe man bereits zwei Gesetze geschaffen, die
der Zersiedelung entgegenwirken sollen.
Laut Berechnungen der Jungen Grünen bestünde innerhalb der bestehenden
Bauzonenreserven Platz für 1.5-1.6 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner, wenn man von
einer Besiedelung in bisheriger Dichte ausgehe. Mit einer moderaten Verdichtung
bereits überbauter Flächen könne jedoch ergänzend Wohnraum für weitere 1.1 Mio.
Personen geschaffen werden. Gemäss ARE gibt es keine zuverlässigen Schätzungen zum
Potential der Siedlungsentwicklung gegen innen. 34

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.04.2015
MARLÈNE GERBER

Bodenrecht

Im März 2017 präsentierte der Bundesrat seinen Vernehmlassungsentwurf zur Revision
der Lex Koller, der lediglich eine leichte Verschärfung des Gesetzes beinhaltete. In zwei
entscheidenden Punkten sah der Bundesrat nämlich von seinen ursprünglichen Plänen
ab. So beabsichtigte er mit der Vorlage nicht, Betriebsstättegrundstücke erneut dem
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zu
unterstellen – diese waren mit einer 1997 eingeführten Lockerungen vom Gesetz
ausgenommen worden. Ferner schlug er auch nicht vor, den Erwerb von Anteilen an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften durch Personen im Ausland zu untersagen,
womit eine im Jahr 2005 eingeführte Lockerung rückgängig gemacht werden würde. Er
stellte diese beiden Punkte in seiner Vernehmlassungsvorlage jedoch als mögliche
Erweiterungen der Revision zur Diskussion und griff damit die Anliegen zweier im Jahr
2014 erledigten Motionen von Nationalrätin Badran (sp, ZH) auf. Der Bundesrat sowie
der Nationalrat hatten diese Anliegen damals unterstützt; die Motionen waren in der
Folge jedoch am Willen des Ständerats gescheitert. Mit der Revision erfüllt werden
sollte jedoch ein Postulat Hodgers (gp, GE; Po. 11.3200), das Staatsangehörigen aus
aussereuropäischen Ländern den Erwerb von Anteilsscheinen an
Genossenschaftswohnungen ermöglichen wollte. Die geltende Regelung hätte zur Folge,
dass solche Personen keinen Zugang zu diesem Segment an preisgünstigen Wohnungen
hätten, so die Ausführungen des Bundesrats. Darüber hinaus enthielt die Vorlage etwa
Bestimmungen zur Verschärfung des Hauptwohnerwerbs durch Personen aus Nicht-
EU-EFTA-Staaten und beabsichtigte unter anderem, Rechtssicherheit in Bezug auf die
Umnutzung von gewerblich genutzten Grundstücken zu schaffen, indem sie die
vollständige oder teilweise Umnutzung von Betriebsstätten zu Wohnraum explizit
untersagen wollte. Ferner zielten die vorgeschlagenen Änderungen auch darauf ab, den
Vollzug in den Kantonen zu vereinfachen.
Bereits am Tag nach der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens konnten
Interessenvertreter und -vertreterinnen gegenüber den Medien ihre Meinung zum
Vorschlag kundtun – und dies zum Teil mit ungewohnten Argumenten. Dass Bürgerinnen
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und Bürger mit Herkunft ausserhalb der EU- oder EFTA-Staaten zum Erwerb von
Hauptwohnsitz eine Bewilligung benötigten, die an die Pflicht geknüpft wäre, das
Wohneigentum innert zwei Jahre nach Wegzug wieder zu veräussern, beurteilte Hans
Egloff, SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV), als
«ausländerfeindlich». Darüber hinaus würde sich die Situation auf dem
Mietwohnungsmarkt verschärfen, da solche Personen vom Hauskauf als Alternative
absehen würden. Die ablehnende Haltung gegenüber den geplanten Verschärfungen
wurde von der Wirtschaft generell gestützt. Auch die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete stellte sich gegen neuerliche Einschränkungen in
Berggebieten; man leide bereits unter den Folgen der Zweitwohnungsinitiative.
Economiesuisse kritisierte die Vorlage wenige Monate später ebenfalls aufs Schärfste.
Neben inhaltlicher Kritik unterstellte der Dachverband der Wirtschaft dem Bundesrat
gar, einen «unwürdigen Trick» anzuwenden. Zur Erfüllung des Postulats hätte eine
Verordnungsänderung genügt; der Postulant selber habe diesen Weg in seinem Vorstoss
vorgeschlagen. Generell zeigte sich die Schweizer Wirtschaft entrüstet ob der beiden
lediglich zur Diskussion gestellten Punkte und auch die Pensionskassen, die gemäss
Bundesrat durch entsprechende Einschränkung auf dem Investitionsmarkt vor
ausländischer Konkurrenz geschützt werden könnten, vertraten die Ansicht, diese
Argumentation entbehre jeglicher Grundlage. Auch die drei grossen bürgerlichen
Parteien stellten sich deutlich gegen den Entwurf. Ganz anders war der Tenor von
Seiten der links-grünen Parteien und des Mieterverbands. Diese Akteure begrüssten die
vorgeschlagenen Verschärfungen der Lex Koller, um den Druck auf den Wohnungsmarkt
zu reduzieren und inländische Pensionskassen, Baugenossenschaften und Private zu
schützen. Die SP ortete ferner im Kauf von Immobilien durch Personen im Ausland eine
nicht unerhebliche Gefahr der Geldwäscherei, weswegen sie die Vorlage gerne um
Bestimmungen zur Bekämpfung ebendieser ergänzt hätte. 35

Wohnungsbau und -eigentum

Für eine alternative Lösung sprach sich der Ständerat in der Sommersession aus. Eine
Ratsmehrheit anerkannte einen Handlungsbedarf im Bereich der
Wohneigentumsförderung, erachtete die vorgesehenen Bausparmodelle der Initiative
jedoch als problematisch, da diese insbesondere zu einer zusätzlichen und unnötigen
Verkomplizierung des Steuersystems führen würden. Mit 25 zu 16 Stimmen beschloss
die Kleine Kammer, die Initiative des SGFB zur Ablehnung zu empfehlen. Freundlicher
stand der Rat der durch den HEV initiierten Volksinitiative gegenüber und markierte
damit auch einen Richtungswechsel in seiner bisherigen, ablehnenden Haltung
gegenüber Bauspar-Anliegen. Auf Antrag Niederberger (cvp, NW) einigte sich der
Ständerat einstimmig, das Anliegen mit dem Auftrag zur Ausarbeitung eines indirekten
Gegenvorschlags auf Gesetzesstufe an die Kommission zurückzuweisen. Um eine
speditive Behandlung des Rückweisungsantrags zu fördern, reichte dessen Urheber
kurz zuvor bereits eine parlamentarische Initiative mit betreffendem Anliegen ein. Zwei
Wochen später verabschiedete die WAK-SR eine parlamentarische Initiative zur
Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags zu den beiden Volksinitiativen.
Nachdem die nationalrätliche Schwesterkommission dem Anliegen Folge gegeben hatte,
erarbeitete die WAK-SR einen Vorentwurf für die Gesetzesänderung, welcher auf
Beschluss der Kommission anfangs November in die Vernehmlassung ging. Der
Vorentwurf orientiert sich am Modell des HEV und verlangt eine identische Limite der
Steuerabzüge, namentlich CHF 10'000 pro Person und Jahr, respektive 20'000 pro
Ehepaar, und das während einer maximalen Dauer von 10 Jahren. Zusätzlich zu den
Volksanliegen konkretisiert der Vorentwurf, dass das Bausparguthaben nicht von der
kantonalen Vermögenssteuer und die aus dem Bausparkapital erwachsenen Zinsen
nicht ebenfalls von der Einkommenssteuer befreit werden. Bei nicht-zweckkonformer
Verwendung der Bauspareinlagen soll zudem eine nachträgliche Erhebung der
Einkommenssteuer erfolgen. Diese Zusätze sollen insbesondere eine missbräuchliche
Verwendung der Bauspareinlagen verhindern. 36

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.06.2010
MARLÈNE GERBER

Im März kam mit der Volksinitiative „Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen“ ein
Anliegen der Schweizerischen Gesellschaft zur Förderung des Bausparens (SGFB) zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte die fakultative Einführung von Steuerabzügen beim
erstmaligen Erwerb von Wohneigentum. Darüber hinaus sollen Abzüge für an der
Erstliegenschaft vorgenommene energiesparende Massnahmen getätigt werden
können. Die politischen Akteure zeigten sich im Vorfeld stark gespalten. Erstmals seit
1977 konnten sich die parlamentarischen Kammern für das Bausparanliegen des SGFB

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.03.2012
MARLÈNE GERBER
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und die im Juni zur Abstimmung stehende Bauspar-Vorlage des HEV (siehe unten) nicht
auf eine gemeinsame Abstimmungsempfehlung einigen. Der von der Einigungskonferenz
präsentierte Kompromissvorschlag war im Vorjahr in beiden Kammern gescheitert.
Während der Nationalrat beide Volksanliegen zur Annahme empfehlen wollte, hatten
der Stände- wie auch der Bundesrat in beiden Fällen auf Ablehnung plädiert. Im
Gegensatz zu den Linksparteien, die der Bauspar-Initiative des SGFB geschlossen
ablehnend gegenüber standen, zeigten sich die kantonalen Sektionen der bürgerlichen
Parteien gespalten. Obwohl deren Mutterparteien die Initiative allesamt zur Annahme
empfahlen, beschlossen verschiedenste kantonale Parteien ein Nein. Insbesondere
zersplittert zeigte sich, wie bereits bei der RPG-Revision, die CVP. Deren Vorstand
fasste die Ja-Parole äusserst knapp mit 15 zu 13 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Die
Gespaltenheit reflektierte schliesslich in den insgesamt 12 abweichenden
Kantonalsektionen. Das Stimmvolk schickte die Vorlage bei einer Stimmbeteiligung von
45,0% und einem Nein-Anteil von 55,8% bachab. Noch klarer zeigte sich die Ablehnung
bei den Ständen mit lediglich 4 1/2 unterstützenden Kantonen. Der Kanton Basel-
Landschaft, welcher als einziger Kanton noch über die Möglichkeit des Bausparens
verfügt, entpuppte sich als einziger zustimmender Kanton der Deutschschweiz und
sogar er äusserte seine Unterstützung mit einem Ja-Anteil von 53% lediglich relativ
knapp. Als Gründe für dieses Ergebnis wurde die angespannte finanzielle Lage des
Baselbietes angeführt. Finanzministerin Widmer-Schlumpf (bdp) zeigte sich zufrieden
mit dem Entscheid, da nur ausgewählte Kreise von den zusätzlichen
Steuererleichterungen hätten profitieren können. Letzteres bestritt Hans Egloff, damals
Vorstandsmitglied des HEV. Man habe es jedoch verpasst, mit dem Argument von
zusätzlichen Bauaufträgen um die Gunst der KMU zu werben. Der HEV sah die Chancen
des eigenen, am 17.6. zur Abstimmung stehenden Bausparanliegens weiterhin intakt und
gab an, die festgestellten Mängel in der aufkommenden Kampagne korrigieren zu
wollen.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 45,0%
Ja: 980'273 (44,2%) / 4 1/2 Stände
Nein: 1'237'825 (55,8%) / 16 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(4)*, CVP(12)*, SVP(1)*, BDP(2)*; SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 37

Am 23. September kam mit der Volksinitiative „Sicheres Wohnen im Alter“ bereits das
dritte Volksanliegen zur Wohneigentumsförderung im Jahr 2012 zur Abstimmung. Das
Volksanliegen des HEV verlangte die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für
Hausbesitzer im Rentenalter. Bundesrat und Parlament beantragten Ablehnung der
Vorlage. Während der Nationalrat im Vorjahr entgegen Ständerat und Bundesrat noch
auf Annahme plädiert hatte, führte ein Umschwenken der BDP- und CVP/EVP-Fraktion
in der neu gewählten grossen Kammer im Berichtsjahr zum Einlenken. Unter den
Verbänden kämpfte der Hauseigentümerverband alleine auf weiter Flur für das Anliegen
und erhielt von Seiten der Parteien lediglich Unterstützung von der SVP. Die FDP, deren
Fraktion sich im Nationalrat noch für die Initiative ausgesprochen hatte, beschloss an
ihrer Delegiertenversammlung die Nein-Parole. Ausschlaggebend für diese Wende sei
unter anderem die herbe Abstimmungsniederlage der HEV-Bausparinitiative vom 17.6.,
liess Parteipräsident Philipp Müller verlauten. Zahlreiche Rückmeldungen von
Parteianhängern hätten die FDP für deren positive Haltung zum Bausparen kritisiert. Es
habe sich gezeigt, dass Regelungen, von denen ausschliesslich eine bestimmte
Personengruppe profitieren könne, von der Parteibasis als unliberal erachtet werden.
Hingegen stellten sich einige kantonalen Sektionen der CVP und FDP sowie eine BDP-
Sektion gegen ihre Mutterparteien und empfahlen den Bürgern ein Ja. Bei einer
Stimmbeteiligung von 41.5% lehnte das Schweizer Volk die Initiative dann mit einem Ja-
Anteil von 47.4% und der Zustimmung durch 9 1/2 Stände ab. Unterstützung fand das
Anliegen insbesondere in der Ostschweiz, sowie in den Kantonen Solothurn, Genf und
Tessin. Hans Egloff, Präsident des HEV, wertete dieses Ergebnis als „Riesenerfolg“, wenn
man berücksichtige, dass die eidgenössische Hauseigentümerquote nur 39% betrage.
Das Abstimmungsergebnis liess von verschiedenster Seite die Forderung nach einer
generellen Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung aufkommen. Während sich der
Mieterverband und die Grüne Fraktion für einen reinen Systemwechsel aussprachen,

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2012
MARLÈNE GERBER
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was zusätzlich die Aufhebung der bestehenden steuerlichen Abzugsmöglichkeiten
bedeuten würde, favorisierten der HEV und die FDP einen Systemwechsel unter
Beibehaltung bestimmter Abzugsmöglichkeiten. Bereits in der Folgewoche wurden
verschiedenste Vorstösse mit Vorschlägen zum Systemwechsel eingereicht. Die
parlamentarische Behandlung dieser Anliegen stand im Berichtsjahr noch aus.

Abstimmung vom 23. September 2012

Beteiligung: 41,5%
Ja: 1'013'871 (47,4%) / 9 1/2 Stände
Nein: 1'125'355 (52,6%) / 11 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SVP; HEV, SGV.
– Nein: BDP(1)*, CVP(2)*, CSP, EVP, FDP(4)*, Grüne, GLP, SP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 38

Das knappe Abstimmungsergebnis seiner 2012 an Volk und Ständen gescheiterten
Volksinitiative "Sicheres Wohnen im Alter" nahm der Präsident des
Hauseigentümerverbands (HEV) und Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) als Anstoss zur
Einreichung einer Motion. Das Anliegen, das ein generelles, einmaliges Wahlrecht zur
Befreiung des Eigenmietwerts von der Einkommenssteuer forderte, nahm die im
Abstimmungskampf zur Volksinitiative eingebrachte Kritik auf, welche sich gegen die
Privilegierung von Eigentümern im Rentenalter gegenüber anderen Hausbesitzern
gerichtet hatte. Wer sein Wahlrecht wahrnehmen und auf die
Eigenmietwertbesteuerung verzichten würde, könnte im Gegenzug nicht länger Abzüge
für Versicherungsprämien und Verwaltungskosten geltend machen und private
Schuldzinsen könnten nur noch bis zur Höhe der steuerbaren Vermögenserträge
abgezogen werden. Wie auch gegenüber den meisten anderen im Nachgang zur
Volksabstimmung eingereichten Vorstössen mit der Forderung eines Systemwechsels
äusserte sich der Bundesrat in seiner Antwort ablehnend zum Anliegen. Die
vorgeschlagene Reform zur Wohneigentumsbesteuerung sei weder ausgewogen noch
konsistent noch finanziell verkraftbar. Inkonsistent, da Unterhaltskosten weiterhin in
Abzug gebracht werden könnten, obwohl der Eigenmietwert nicht länger zu versteuern
wäre. Ferner würde eine solche Regelung zur Ungleichbehandlung der Hauseigentümer
gegenüber der Mieterschaft führen, da für erstere ein "attraktives Instrument zur
Steueroptimierung" geschaffen würde. Und nicht zuletzt hätte eine so ausgestaltete
Reform eine zusätzliche finanzielle Belastung der öffentlichen Hand zur Folge; der
Bundesrat rechnete mit höheren Ausfällen als die beim Volksanliegen des HEV
geschätzten CHF 250 Mio. Anders entschied der Nationalrat: Mit äusserst knappen 93
zu 90 Stimmen bei drei Enthaltungen befürwortete er das Anliegen. Auf Annahme
plädierte eine geschlossene SVP-Fraktion, eine beinahe einstimmige FDP-Fraktion
sowie eine qualifizierte Minderheit aus Vertretern der CVP und BDP. Im Gegenzug
scheiterten drei weitere Motionen zum Thema alle im Nationalrat, namentlich die
Anliegen Bäumle (glp, ZH), Streiff-Feller (evp, BE) sowie eine Motion der Grünen
Fraktion, welche alle die generelle Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung bei
gleichzeitiger Abschaffung von Steuerabzügen auf selbstgenutztem Wohneigentum
forderten. Der Bundesrat hatte lediglich die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur Annahme
empfohlen, welche gewisse Steuerabzüge beibehalten wollte. 39

MOTION
DATUM: 25.09.2014
MARLÈNE GERBER

Gleich mit drei Motionen beabsichtigte der Präsident des Hauseigentümerverbands
(HEV) und Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) im Jahr 2015, Regelungen betreffend das
elektronische Grundstückinformationssystem (E-Gris) anzupassen, welches in Terravis,
das neu geschaffene, elektronische Auskunftsportal für Grundbuchdaten und Daten der
amtlichen Vermessung in der Schweiz, integriert ist. Zum einen störte sich Egloff wegen
Befürchtungen des Datenmissbrauchs am generellen Einsichtsrecht für Anwälte und
andere Berufsgruppen, die das System nur punktuell nutzen würden und die ihre
Anfragen deswegen wie bis anhin über die kantonalen Grundbuchämter durchführen
sollen (Mo. 15.3319). Eine zweite Motion zielt darauf ab, den Grundeigentümern ein
Einsichtsrecht in die Grundbuchdaten via Terravis zu verschaffen, damit diese
Abfragen überprüfen und allfällige Missbräuche feststellen könnten (Mo. 15.3323). Nicht
zuletzt sah der HEV-Präsident die Grundbuchdaten in staatlichen Händen am ehesten
in Sicherheit, weswegen er in einer dritten Motion (Mo. 15.3320) forderte, dass das

MOTION
DATUM: 21.09.2015
MARLÈNE GERBER
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elektronische Grundstückinformationssystem staatlich oder durch eine unabhängige
privatrechtliche Organisation betrieben werden soll und nicht wie aktuell von der Six
Group, die sich im Besitz verschiedener Schweizer Banken befindet. Der Nationalrat
beriet 2015 lediglich über das Einsichtsrecht für Grundeigentümer. Auf Anraten des
Bundesrates nahm die grosse Kammer das Anliegen als Erstrat mit 123 zu 52 Stimmen
an. 40

In der Frühjahrssession befürwortete der Ständerat als Zweitrat auf Anraten seiner
Kommission ebenfalls eine Motion Egloff (svp, ZH) mit der Forderung nach einem
Einsichtsrecht für Grundeigentümer in im elektronischen
Grundstückinformationssystem (E-Gris) getätigte Anfragen. Beinahe zeitgleich und
ebenfalls aus Datenschutzgründen beschloss der Nationalrat in der Sommersession
2016, eine Revision des Zivilgesetzbuches betreffend den elektronischen Zugriff auf das
Grundbuch auf Anraten seiner Kommission zurückzuweisen. 41

MOTION
DATUM: 29.02.2016
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der nationalrätlichen Beratungen zur Revision des Zivilgesetzbuches in
Bezug auf das Grundbuch erfuhren die beiden noch hängigen Anliegen von Hans Egloff
(svp, ZH) starke Unterstützung. Der Nationalrat beantragte die Rückweisung des
Geschäfts unter anderem mit dem Auftrag an den Bundesrat, eine strengere
Zugriffsbeschränkung zum elektronischen Grundstückinformationssystem
auszuarbeiten, wie dies Egloff in der einen Motion 15.3319 forderte. Im Sinne der
zweiten Motion 15.3320 erhält der Bundesrat im Falle der Rückweisung ebenfalls den
Auftrag, den Betrieb des informatisierten Grundbuchs in eine „öffentlich-rechtliche
Trägerschaft unter überwiegendem Einfluss des Bundes oder der Kantone" zu
überführen. 42

MOTION
DATUM: 14.06.2016
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2017 lehnte der Ständerat eine Motion Egloff (svp, ZH) mit der
Forderung nach einem einmaligen und allgemeinen Wahlrecht zur Befreiung des
Eigenmietwerts von der Einkommenssteuer ab. Die Motion, welche 2014 im Nationalrat
noch eine knappe Mehrheit gefunden hatte, stiess auch in der Kantonskammer auf
gewichtige Unterstützung: Eine rechtsbürgerliche Kommissionsminderheit setzte sich
für die Annahme des Anliegens ein. Seiner Kommissionsmehrheit folgend stemmte sich
eine Grossteil der kleinen Kammer hingegen mit 27 zu 16 Stimmen gegen die Motion. Die
Kommissionsmehrheit befürchtete zum einen, dass mit dem Vorhaben ein Instrument
der Steueroptimierung geschaffen würde und stellte sich zum anderen gegen die
Wahlmöglichkeit als solche. Diese sei im Steuerrecht nur "punktuell" vorgesehen. Die
Kommissionsminderheit sah dies anders und bezeichnete das Wahlrecht im
Steuerrecht – mit Verweis auf die Möglichkeit eines Pauschalabzugs anstelle Angabe der
effektiven Kosten sowie auf zahlreiche Wahlmöglichkeiten im Mehrwertsteuergesetz –
gar als "recht verbreitet". 
Grund für den deutlichen Entscheid im Ständerat mag auch eine parlamentarische
Initiative der WAK-SR mit der Forderung nach einem generellen Systemwechsel in der
Wohneigentumsbesteuerung sein, die im Februar 2017 im Zusammenhang mit der
Beratung der Motion Egloff lanciert worden war. 43

MOTION
DATUM: 28.02.2017
MARLÈNE GERBER

Im März 2017 zog Hans Egloff (svp, ZH) zwei Motionen mit der Forderung nach
strengeren Zugriffsbeschränkungen zum elektronischen
Grundstückinformationssystem (E-Gris) zurück (Mo. 15.3319; Mo. 15.3320). Im Rahmen
der Arbeiten zur Revision des Zivilgesetzbuches in Bezug auf das Grundbuch hatte sich
herausgestellt, dass eine Mehrheitsbeteiligung der Kantone oder des Bundes an E-Gris
– wie dies die Motion 15.3320 gefordert hätte – nicht gewünscht resp. aufgrund
kantonaler Hoheit ausgeschlossen wäre. Ferner hatte die ständerätliche Beratung der
Vorlage gezeigt, dass die kleine Kammer keine datenschutzrechtlichen Bedenken in
Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der privatrechtlichen Auskunfts- und
Dienstleistungsplattform Terravis äusserte, da die Führung des Grundbuchs nach wie
vor durch die Kantone erfolge. 44

MOTION
DATUM: 15.03.2017
MARLÈNE GERBER
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die Räte behandelten eine Motion Schneider-Schneiter zur Befreiung von Babysitting
und Hausdienstarbeit von AHV-Beiträgen. Bei kleinen Dienstleistungen unter
Verwandten und Nachbarn, wie gelegentlichem Babysitting oder kleinen
Gartenarbeiten, die mit geringen Geldbeträgen oder Naturalien entschädigt werden, sei
den Beteiligten oft nicht klar, dass ein Arbeitsverhältnis vorliege und damit AHV
abgerechnet werden müsse; sie befänden sich somit unwissentlich in der Illegalität.
Zwar liege gerade bei Hausdienstarbeiten unbestreitbar eine Missbrauchsgefahr vor, so
die Motionärin. Jedoch führe auch das Festhalten an einer Rechtsnorm, welche den
Betroffenen unverständlich erscheine und konkret nicht durchsetzbar sei, zu einem
geminderten Respekt vor dieser Norm und damit zu Missbrauchsgefahr. Der Bundesrat
beantragte die Annahme der Motion, stellte jedoch bereits in Aussicht, die Befreiung
auf Arbeitnehmende unter 25 Jahren und einen Jahresverdienst von maximal CHF 750
beschränken zu wollen. Der Nationalrat nahm den Vorstoss in der Sommersession
stillschweigend an. Im Gegensatz dazu entfaltete sich im Ständerat in der Herbstsession
eine Debatte, angestossen durch die SGK-SR, welche gegen eine Minderheit Seydoux
(cvp, JU) die Ablehnung der Motion beantragte. Die Mehrheitssprecherin äusserte den
Verdacht, die Motion sei nicht aufgrund eines Bündels negativer Erfahrungen mit den
betreffenden Bestimmungen, sondern vielmehr aufgrund eines Einzelfalles – gemeint
war jener von Nationalrat Hans Fehr (svp, ZH) – lanciert worden. Die Notwendigkeit
einer neuen Regelung sei nicht gegeben und bei Hausangestellten mit vielen
Arbeitgebenden, welche je nur Löhne von einigen hundert Franken jährlich bezahlten,
sei die Gefahr von Missbrauch und folglich von Beitragslücken gross. Eine
entsprechende Regelung würde zudem eine Ausnahme zur Ausnahme bilden –
Jahreslöhne unter CHF 2‘300 pro Arbeitgeber sind nicht AHV-pflichtig, ausser die
Tätigkeit wird in einem Privathaushalt ausgeführt – und damit das System weiter
verkomplizieren. Die Minderheitssprecherin hielt dagegen, negative Erfahrungen lägen
nur darum nicht vor, weil die Regel allgemein unbekannt sei. Auch der Bundesrat
spreche von einer Disproportionalität zwischen dem Aufwand für die AHV-Abrechnung
und den tatsächlichen Beiträgen, und die von ihm vorgeschlagene Lösung sei nicht
übertrieben kompliziert, bringe jedoch Rechtssicherheit für die Privathaushalte. Ein
Ordnungsantrag Niederberger (cvp, NW), der die Motion aufgrund der
Nichtübereinstimmung des Motionstexts mit der vorgeschlagenen Umsetzung des
Bundesrates zur Prüfung an die Kommission zurückweisen wollte, wurde deutlich
abgelehnt. Der Rat überwies die Motion mit 22 zu 14 Stimmen bei 5 Enthaltungen. 45

MOTION
DATUM: 20.06.2014
FLAVIA CARONI

Der Ständerat beriet in der Wintersession eine Motion Niederberger (cvp, NW) zur
Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV. Ziel der Motion ist es, die
Unternehmen von bürokratischem Aufwand, der durch die Abrechnung der AHV
entsteht, zu entlasten. Dazu sollen der AHV-Ausweis und die Pflicht zur unterjährigen
Meldung neuer Arbeitnehmender an die Ausgleichskasse abgeschafft werden. Die
Forderung geht zurück auf den bundesrätlichen Bericht zu zwei Postulaten aus dem
Jahr 2010, in dem die genannten Massnahmen als Teil eines Massnahmenkatalogs zur
Entlastung der Unternehmen im Bereich der AHV aufgelistet werden. Im Sommer 2014
hatte sich der Bundesrat entschieden, die bereits beschlossenen Streichungen nicht
vorzunehmen, insbesondere aus Gründen der Schwarzarbeitsbekämpfung und der
Regelung der Erwerbstätigkeit von Ausländerinnen und Ausländern. An diesem
Entscheid sollte nun festgehalten werden. Der Rat folgte dem nicht und nahm die
Motion mit 26 zu 13 Stimmen ohne Debatte an. 46

MOTION
DATUM: 27.11.2014
FLAVIA CARONI

In der Sommersession 2015 gelangte die Motion Niederberger (cvp, NW) zur
Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV zur Beratung in den
Nationalrat. Die Mehrheit der Kommission für Wirtschaft und Abgaben WAK-NR
beantragte Annahme der Motion, eine Minderheit Jans (sp, BS) beantragte Ablehnung.
Der Mehrheitssprecher betonte die Wichtigkeit und Dringlichkeit einer administrativen
Entlastung der Wirtschaft insbesondere angesichts der anhaltenden Frankenstärke. Die
Argumentation des Bundesrates bezüglich Schwarzarbeitsbekämpfung sei zudem nicht
überzeugend: Die Verantwortung dafür liege nicht bei der AHV, sondern bei den
Migrationsämtern. Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion machten auf den

MOTION
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Umstand aufmerksam, dass die Motion unmittelbar auf eine – weitreichende –
Verordnungsänderung abziele. Vor diesem Hintergrund kritisierten sie, dass bei den
betroffenen Akteuren, namentlich den Kantonen, den Migrationsämtern und den
Sozialpartnern, keine Vernehmlassung durchgeführt worden war. Deshalb seien die
Auswirkungen der Motion unklar. Während der Minderheitssprecher beim Antrag auf
direkte Ablehnung blieb und argumentierte, Schwarzarbeit sei in der Schweiz ein
grosses Problem, das infolge der Motion weiter zunehmen könnte, reichte sein
Parteikollege Pardini (sp, BE) einen Ordnungsantrag ein, um den Vorstoss an die
Kommission zurückzuweisen. Dies würde dem Bundesrat die Möglichkeit geben,
Konsultationen durchzuführen und so die Informationsbasis zu verbreitern. Bundesrat
Berset drückte seine Unterstützung für den Ordnungsantrag aus. Er warnte davor, ohne
weitere Abklärungen eine Entscheidung zu treffen, welche angesichts der Tatsache,
dass der Ständerat die Motion bereits angenommen hatte, definitiv wäre. Gleichzeitig
versicherte der Innenminister, der Bundesrat sei immer um administrative
Vereinfachungen bemüht, wo diese möglich seien. In der Tat stellte sich im Laufe der
Beratung heraus, dass der Kommission bei ihrer Vorberatung relevante Bedenken
entgangen waren: So hatten sich der Unternehmerverband und die UNIA des Kantons
Waadt gegen die Motion ausgesprochen, mit dem Hinweis, diese schade ehrlichen
Unternehmen. Unehrliche Firmen, so äusserten sich auch Mitglieder der Ratsrechten,
könnten ohne die Pflicht zur unterjährigen Meldung neuer Arbeitnehmender im Februar
neues Personal einstellen, um dieses anschliessend im Dezember wieder zu entlassen,
und so auf betrügerische Weise die AHV-Pflicht umgehen. Baustellenkontrollen, ein
wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, würden zudem deutlich
erschwert.
Angesichts der in der Debatte geäusserten Argumente stimmten alle Fraktionen dem
Ordnungsantrag Pardini zu, dieser wurde mit 175 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung
angenommen. Die Motion wurde damit vom Tagesprogramm gestrichen. 47

In der Wintersession 2015 befand der Nationalrat definitiv über die Motion
Niederberger (cvp, NW) zur Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV.
Die Kommissionsmehrheit und der Sozialminister Berset beantragten, den Vorstoss
abzulehnen, eine rechts-bürgerliche Minderheit Egloff (svp, ZH) plädierte für Annahme.
Damit hatten sich die Mehrheitsverhältnisse in der Kommission seit der Debatte in der
Sommersession, in der die Motion vom Plenum an die Kommission zurückgewiesen
worden war, geändert. Inzwischen hatte der Bundesrat eine Vernehmlassung bei
Kantonen und Sozialpartnern durchgeführt. Eine knappe Mehrheit der Kantone,
darunter jene mit einer hohen Anzahl Grenzgänger, lehnten die Motion ab, ebenso die
Gewerkschaften. Unter den Arbeitgeberverbänden herrschte keine Einigkeit. Infolge
der Vernehmlassung hatte die Verwaltung auf Auftrag der Kommission einen Vorschlag
für eine Verordnungsänderung ausgearbeitet, welche die Anliegen der Motion faktisch
erfüllt, ohne dabei die Bekämpfung der Schwarzarbeit zu gefährden, so die beiden
Mehrheitssprecher. Eine Lösung auf nicht-parlamentarischem Weg sei zudem schneller
und schone die Ressourcen des Parlamentsbetriebs. Diese Faktoren hatten zum
Meinungsumschwung in der Kommission geführt. Bundesrat Berset bestätigte in seinem
Votum, der Bundesrat werde die Verordnungsänderung noch im selben Jahr an die
Hand nehmen. Die Kommissionsminderheit erklärte, nicht alle in der Schweiz
arbeitenden und im Ausland wohnhaften Personen seien zwingend der AHV-Pflicht
unterstellt, eine Kongruenz zwischen Erwerbstätigkeit und AHV-Unterstellung bestehe
somit nicht. Deshalb tauge die unterjährige AHV-Anmeldung nicht zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit und sei unnötig, so das Hauptargument. Die Parlamentsmitglieder der
Mitte- und Rechtsfraktionen teilten diese Ansicht mehrheitlich: Die Motion wurde mit
100 zu 80 Stimmen und acht Enthaltungen angenommen, gegen den Willen der
geschlossen stimmenden Linken und der GLP-Fraktion. 48

MOTION
DATUM: 08.12.2015
FLAVIA CARONI

Im Frühling 2016 gab der Bundesrat bekannt, infolge der im Vorjahr angenommenen
Motion Niederberger (cvp, NW) die unterjährige Meldepflicht neuer Arbeitnehmender
per 1. Juni aufzuheben. Die Pflicht der Arbeitgeber, neue Angestellte innerhalb von 30
Tagen an die AHV-Ausgleichsstelle zu melden, entfällt damit. Ebenso wird der
Versicherungsnachweis abgeschafft. 49

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.06.2016
FLAVIA CARONI
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In der Sommersession 2017 schrieben National- und Ständerat die Motion Niederberger
(cvp, NW) für eine Abschaffung unnötiger Administrativarbeiten für die AHV ab, wie es
der Bundesrat zuvor in seinem Bericht über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte im Jahre 2016 empfohlen hatte. 50

MOTION
DATUM: 06.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Immerhin wurde das Ziel, stärkste Partei der kleinen Kammer zu bleiben, erreicht.
Allerdings mussten auch bei den Ständeratswahlen Verluste verkraftet werden. Mit
insgesamt dreizehn Mandaten präsentierte sich die CVP zwar um zwei Sitze stärker als
die FDP und SP (je elf Sitze), musste aber im Vergleich zu 2007 per Saldo zwei Mandate
abgeben. Den Urner Sitz hatte die Partei bereits bei den Ersatzwahlen 2010 an die GLP
verloren. Bei den ordentlichen Wahlen büsste sie zudem beide Sitze in den Kantonen
Schwyz und St. Gallen ein. In Schwyz konnte der langjährige Ständerat Bruno Frick
seinen Sitz nicht gegen die Angriffe der SVP halten. Im Kanton St. Gallen fiel der Sitz der
CVP der SP zu. Auch hier verteidigte mit Eugen David ein langjähriger Ständerat seinen
Sitz erfolglos. David trat nicht mehr zum zweiten Wahlgang an und mit ihrem
Ersatzkandidaten war die CVP gegen die Angriffe von links und rechts chancenlos. Dass
sie im Vergleich zu 2007 nicht drei Mandatsverluste beklagen musste, verdankte sie
Pirmin Bischof, der den Sitz der FDP im Kanton Solothurn erobern konnte. Ihre Sitze
verteidigen konnte die CVP zudem in den Kantonen Luzern (Graber), Nidwalden
(Niederberger), Zug (Bieri), Freiburg (Schwaller), Appenzell Innerrhoden (Bischofberger),
Tessin (Lombardi), Wallis (Fournier und Imoberdorf) und Jura (Seydoux). Neue CVP-
Kantonsvertreter verteidigten den Sitz ihrer Partei in den Kantonen Uri (Isidor
Baumann), Graubünden (Stefan Engler) und Thurgau (Brigitte Häberli). Chancenlos
waren die Christlichdemokraten in den Kantonen Zürich, Bern, Basel-Landschaft,
Aargau, Waadt, Neuenburg und Genf. 51

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Berichtsjahr gaben einige Schwergewichte der CVP bekannt, nicht mehr für die
nationalen Wahlen 2015 zu kandidieren. Neben Urs Schwaller (FR) und Christophe
Darbellay (VS) kündigten auch Lucrezia Meier-Schatz (SG), Ruedi Lustenberger (LU),
Peter Bieri (ZG) und Paul Niederberger (NW) ihren Rücktritt an. Auch René Imoberdorf
(VS), der der CSP Oberwallis und damit der CVP-Familie angehört, wollte 2015 nicht
mehr antreten. 52

ANDERES
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Für seine Verhältnisse ungewohnt aktiv war der Hauseigentümerverband (HEV) im
Vorfeld der Abstimmung über die Änderung des Asylgesetzes, welche auf den 5. Juni
2016 datiert war und wogegen der Verband die Nein-Parole beschlossen hatte. Der HEV
beschloss, eine eigene Kampagne gegen das neue Asylgesetz zu führen, unabhängig
von der SVP, die gegen das Gesetz das Referendum ergriffen hatte. Dem HEV ging das
Gesetz insofern zu weit, als das EJPD mit dem vorgesehenen
Plangenehmigungsverfahren für die Unterbringung von Asylsuchenden nötigenfalls
Enteignungen durchführen könnte. In einem offenen Brief, adressiert an Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, wollte der Verband im April 2016 wissen, wann Enteignungen zur
Anwendung kommen und ob konkret mit solchen gerechnet werden müsse. Im
Antwortbrief, der auch auf der Webseite des EJPD veröffentlicht wurde, hielt
Sommaruga fest, dass es „keinen einzigen Standort“ für die geplanten
Bundesasylzentren gebe, an dem eine Enteignung in Betracht gezogen werde. Alle für
die Umsetzung des neuen Asylgesetzes vorgesehenen Bundeszentren würden sich
entweder bereits im Besitz des Bundes bzw. der Kantone befinden oder durch den
Bund noch erworben oder gemietet werden. Zudem wies sie den HEV darauf hin, dass
das Enteignungsrecht als ultima ratio auch im Bereich des Verkehrs, der
Stromversorgung und des Militärs Anwendung findet. Diese Worte vermochten den
HEV-Präsidenten Hans Egloff nicht zu überzeugen. „Das Eigentum gerät zunehmend in
Gefahr, auch durch dieses Gesetz“, sagte er gegenüber dem Tages-Anzeiger. Daher hielt

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.04.2016
SAMUEL BERNET
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der Verband an seiner Nein-Parole und der damit einhergehenden Kampagne fest.
Weil der HEV das Enteignungsrecht des Bundes in anderen Bereichen bisher nicht in
Frage gestellt hatte, warfen ihm der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Strahm und der
emeritierte Staatsrechtsprofessor Georg Müller vor, SVP-Politik zu betreiben. Egloff
bestritt dies und verwies darauf, dass nicht er, sondern der Vorstand die Parole gegen
die Asylreform gefasst habe und dieser aus deutlich mehr Vertretern der CVP und der
FDP bestehe als aus Vertretern der SVP. 53
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